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Hinweis  Die Inhalte dieser Steuertipps beziehen sich 
in gleichem Maße auf alle Geschlechter. Aus Grün-
den der besseren Lesbarkeit wird jedoch die männ-
liche Form für alle Personenbezeichnungen gewählt. 
Die weibliche und die neutrale Form werden dabei 
stets mitgedacht.



91. Allgemeines

1. Allgemeines

Menschen mit Behinderung müssen oft mit einer vermin-
derten wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit zurechtkom-
men. Zu ihrer Unterstützung sieht der Gesetzgeber ver-
schiedene steuerliche Entlastungen und Vergünstigungen 
vor. Im Folgenden werden die wichtigsten Vorschriften 
für Menschen mit Behinderung und deren Angehörige 
in der Lohn-, der Einkommensteuer und der Umsatz-
steuer dargestellt, sowie auf Informationsmöglichkei-
ten zur Befreiung von der Kraftfahrzeugsteuer hingewie-
sen. Die in der vorliegenden Broschüre angesprochenen 
Paragraphen entstammen dem Einkommensteuergesetz 
(Abkürzung: EStG), dem ersten bis zwölften Buch Sozial-
gesetzbuch (Abkürzung: SGB I bis XII) und dem Umsatz-
steuergesetz (Abkürzung: UStG).

Neben der vorliegenden Broschüre stellt Ihnen das 
Ministerium für Finanzen Baden-Württemberg „Steuer-
tipps“ zu folgenden Themen zur Verfügung:
• Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
• Erbschaften und Schenkung
• Existenzgründung
• Familien
• Gemeinnützige Vereine
• Senioren

1. Allgemeines
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Da sich die Themengebiete teilweise überschneiden und 
nicht in allen Broschüren erschöpfend dargestellt werden 
können, wird an bestimmten Stellen in dieser Broschüre 
auf die Ausführungen in den jeweils anderen Broschü-
ren verwiesen. Sie erhalten die Broschüren kostenlos bei 
Ihrem Finanzamt vor Ort oder über unsere Internetseite 
(www.fm.baden-württemberg.de) unter > Service > Pub-
likationen > Steuern.
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2. Lohn- und Einkommensteuer

Zur Entlastung von Menschen mit Behinderung werden 
bestimmte Leistungen und Einnahmen, die im Zusam-
menhang mit der Behinderung stehen, von der Einkom-
mensteuer frei gestellt (abschließende Aufzählung der 
steuerfreien Leistungen in § 3 EStG). Zusätzlich können 
die den Betroffenen infolge ihrer Behinderung zwangs-
läufig entstehenden Mehraufwendungen in vielen Fällen 
steuermindernd berücksichtigt werden. Im Einkommen-
steuergesetz sind deshalb eine Reihe von Erleichterun-
gen für behinderte Menschen vorgesehen. Das Einkom-
mensteuerrecht regelt diesen Sachbereich hauptsächlich 
in den §§ 10, 33 bis 33b und 35a EStG.

2.1 Steuerfreie Einnahmen (§ 3 EStG)

Folgende Leistungen und Einnahmen, die im Zusam-
menhang mit der Behinderung stehen, sind steuerfrei:
• Leistungen aus einer Krankenversicherung, aus einer 

Pflegeversicherung und aus der gesetzlichen Unfall-
versicherung (zum Beispiel Berufsunfähigkeits- oder 
Erwerbsminderungsrenten der Berufsgenossenschaft), 
§ 3 Nr. 1 Buchstabe a EStG

• Bezüge, die aufgrund gesetzlicher Vorschriften aus 
öffentlichen Mitteln versorgungshalber an Wehrdienst-
beschädigte und Zivildienstbeschädigte oder ihre Hin-
2. Lohn- und Einkommensteuer
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terbliebenen, Kriegsbeschädigte, Kriegshinterbliebene 
und ihnen gleich gestellte Personen gezahlt werden. 
Voraussetzung ist insoweit, dass die Bezüge nicht auf-
grund der Dienstzeit gewährt werden. Unter die Vor-
schrift fallen in erster Linie Leistungen nach dem Bun-
desversorgungsgesetz, § 3 Nr. 6 EStG

• Geldrenten, Kapitalentschädigungen und Leistungen 
im Heilverfahren, die auf Grund gesetzlicher Vorschrif-
ten zur Wiedergutmachung nationalsozialistischen 
Unrechts gewährt werden, § 3 Nr. 8 EStG

• Einnahmen einer Gastfamilie für die Aufnahme eines 
behinderten oder von Behinderung bedrohten Men-
schen (§ 2 Abs. 1 SGB IX) zur Pflege, Betreuung, Unter-
bringung und Verpflegung, die auf Leistungen eines 
Leistungsträgers nach dem Sozialgesetzbuch beruhen. 
Für Einnahmen in diesem Sinne, die nicht auf Leistun-
gen eines Leistungsträgers nach dem Sozialgesetzbuch 
beruhen, gilt Entsprechendes bis zur Höhe der gesetz-
lichen Leistungen (SGB XII), § 3 Nr. 10 EStG

• Bezüge aus öffentlichen Mitteln oder aus Mitteln 
einer öffentlichen Stiftung, die wegen Hilfsbedürftig-
keit bewilligt werden. Hilfsbedürftig sind Personen, 
die infolge ihres körperlichen, geistigen oder seeli-
schen Zustandes oder ihrer wirtschaftlichen Lage auf 
die Hilfe anderer angewiesen sind. Steuerfrei sind hier-
nach beispielsweise die Leistungen zur Rehabilitation 
und Teilhabe behinderter Menschen (zum Beispiel die 



132. Lohn- und Einkommensteuer

Blindenhilfe – geregelt in § 72 SGB XII und die Leis-
tungen des Katalogs in § 29 SGB I), § 3 Nr. 11 EStG

• Entschädigungszahlungen wegen einer Körperverlet-
zung in Form des Ersatzes von Arzt- und Heilungskos-
ten sowie das Schmerzensgeld.

•  Aber:  Entschädigungen für entgangene oder entge-
hende Einnahmen sind steuerpflichtig.

• Einnahmen für Leistungen zur Grundpflege oder haus-
wirtschaftlichen Versorgung des Pflegebedürftigen bis 
zur Höhe des Pflegegeldes nach § 37 SGB XI mindes-
tens aber bis zur Höhe des Entlastungsbetrags nach  
§ 45b Abs. 1 Satz 1 SGB XI, wenn diese Leistungen von 
Angehörigen oder von anderen Personen, die damit 
eine sittliche Pflicht gegenüber einem Pflegebedürf-
tigen erfüllen, erbracht werden. Entsprechendes gilt, 
wenn der Pflegebedürftige Pflegegeld aus privaten Ver-
sicherungsverträgen nach den Vorgaben des SGB XI 
oder eine Pauschalbeihilfe nach Beihilfevorschriften 
für häusliche Pflege erhält, § 3 Nr. 36 EStG

•  Aber:  Einnahmen hauptberuflicher Pflegepersonen 
sind grundsätzlich steuerpflichtig.

• Hilfen nach dem Gesetz über Hilfe für durch Anti-D-
Immunprophylaxe mit dem Hepatitis-C-Virus infizierte 
Personen, § 3 Nr. 68 EStG

• Leistungen, die von der Stiftung „Humanitäre Hilfe 
für durch Blutprodukte HIV-infizierte Personen“ nach 
dem HIV-Hilfegesetz gewährt werden, § 3 Nr. 69 EStG
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Schadensersatzrenten zum Ausgleich vermehrter Bedürf-
nisse (sogenannte Mehrbedarfsrente) nach § 843 Abs. 1 
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Schmerzensgeldrenten 
nach § 253 Abs. 2 BGB (früher: § 847 BGB), die Unter-
haltsrente nach § 844 Abs. 2 BGB sowie die Ersatzansprü-
che wegen entgangener Dienste nach § 845 BGB sind 
von vornherein nicht steuerbar. Diese Leistungen sind 
also im Unterschied zu den Entschädigungsleistungen 
als Ersatz für entgangene oder entgehende Einnahmen 
nicht zu versteuern.

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer finden zusätz-
liche Informationen zu steuerfreien Einnahmen in der 
Broschüre „Steuertipps für Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer“.

2.2  Behinderungsbedingte Aufwendungen  
als außergewöhnliche Belastungen 
nach § 33 EStG

Zu den als außergewöhnliche Belastungen abzugsfähigen 
behinderungsbedingten Mehraufwendungen gehören alle 
Aufwendungen, die durch die Behinderung veranlasst sind 
oder mit ihr zusammenhängen. Das sind zum Beispiel:
• Arztkosten und Medikamente
• Kosten für Operationen und Heilbehandlungen
• Pflegekosten und Kosten einer Heimunterbringung
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• Fahrtkosten – abhängig von der Schwere der Behinde-
rung

• ein Mehraufwand an Wäsche
• Aufwendungen für eine Kur
• Aufwendungen für eine Begleitperson
• Anschaffungs- und Reparaturkosten für Hilfsmittel wie 

zum Beispiel Rollstuhl, Prothesen, Pflegebett, spezi-
elle Geräte für blinde Menschen (Computer und Scan-
ner mit Vorlesefunktion, Farberkennungsgeräte, Blin-
denstock), Blindenhunde, Begleithunde für behinderte 
Menschen, Lichtanlage für Türklingel und/oder Rauch-
melder für gehörlose Menschen

• behinderungsbedingte Ein- und Umbauten in der 
selbstgenutzten Wohnung oder dem selbstgenutzten 
Haus sowie behinderungsbedingte Ein- oder Umbau-
ten am Pkw.

 Ausnahme  Nicht zu den außergewöhnlichen Belastun-
gen gehören Aufwendungen, die durch Diätverpflegung 
entstehen, sowie Aufwendungen für medizinische Fach-
literatur.

2.2.1 Aufwendungen wegen Pflegebedürftig-
keit oder Heimunterbringung

Menschen mit einer Behinderung, die pflegebedürftig 
sind, können die Aufwendungen:
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• für die Beschäftigung einer ambulanten Pflegekraft 
oder

• für die Unterbringung in einem Heim (zum Beispiel 
in einem Pflegeheim oder einem Heim für behinderte 
Menschen, aber auch in einem Altenpflegeheim)

• als außergewöhnliche Belastungen geltend machen. 
Bei einer Heimunterbringung gehören neben den Kos-
ten für die Pflege, auch die Kosten für Ernährung und 
Unterkunft zu den abziehbaren Aufwendungen.

Löst der behinderte Mensch wegen seiner Heimunter-
bringung seinen privaten Haushalt auf, sind die Auf-
wendungen um eine pauschal ermittelte Kostener-
sparnis (die sogenannte Haushaltsersparnis) in Höhe 
von  9.168 € im Jahr 2019 (2018: 9.000 €; 2017: 8.820 €) zu 
kürzen. Die Haushaltsersparnis ist gegebenenfalls antei-
lig zu berechnen, wenn die Unterbringung nicht ganz-
jährig war oder der Haushalt erst später aufgelöst wurde 
(2019: 764 € / Monat beziehungsweise 25,46 € / Tag; 2018: 
750 € / Monat beziehungsweise 25 € / Tag; 2017: 735 € / 
Monat beziehungsweise 24,50 € / Tag).

 Nachweis  Die Pflegebedürftigkeit des behinderten Men-
schen beziehungsweise die medizinische Notwendigkeit 
der Unterbringung in einem Heim sind nachzuweisen.
• Als Nachweis genügt der Schwerbehindertenausweis 

oder ein Bescheid des Landratsamtes über den Grad 
der Behinderung und eine Bescheinigung des Arztes 
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oder des Medizinischen Dienstes der Krankenversiche-
rung über die Notwendigkeit der Beschäftigung eines 
Pflegedienstes beziehungsweise der Unterbringung in 
einem Heim.

• Bei einer Einstufung in einen der fünf Pflegegrade 
nach § 61b SGB XII (bis Ende 2016: drei Pflegestufen 
nach § 14 SGB XI) oder bei einer anerkannten Hilflo-
sigkeit des behinderten Menschen (Merkzeichen „H“ 
im Schwerbehindertenausweis), ist eine Bescheinigung 
des Arztes oder des Medizinischen Dienstes der Kran-
kenversicherung über die Notwendigkeit der Heimun-
terbringung beziehungsweise der Pflegebedürftigkeit 
nicht erforderlich. Der Nachweis über die Einstufung ist 
durch eine Bescheinigung des Versicherers, durch Vor-
lage eines Schwerbehindertenausweises mit dem Merk-
zeichen „H“ oder durch einen Bescheid des Landratsam-
tes mit den entsprechenden Feststellungen zu führen.

• Werden die Kosten für eine behinderungsbedingte 
Unterbringung in einem Heim vom Sozialhilfeträger 
übernommen, braucht die Notwendigkeit der Unter-
bringung nicht extra nachgewiesen zu werden.

 Beachte  Nimmt der behinderte Mensch anstelle des 
Einzelnachweises der Kosten für die Pflege beziehungs-
weise für die Unterbringung in einem Heim den Behin-
derten-Pauschbetrag in Anspruch, können die tatsäch-
lichen Aufwendungen wegen Pflegebedürftigkeit nicht 
zusätzlich berücksichtigt werden (vergleiche Seite 31). 
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2.2.2 Nachweis der behinderungsbedingten  
Mehraufwendungen

Die behinderungsbedingten Mehraufwendungen sind 
im Einzelnen nachzuweisen oder glaubhaft zu machen. 
Der Nachweis erfolgt im Regelfall durch eine Verord-
nung eines Arztes oder Heilpraktikers über die medizi-
nische Notwendigkeit und durch eine Rechnung über 
die Höhe der Aufwendungen. In bestimmten Fällen ist 
jedoch die Vorlage eines vor Beginn der Behandlung oder 
dem Erwerb des medizinischen Hilfsmittels ausgestellten 
amtsärztlichen Gutachtens oder einer ärztlichen Beschei-
nigung des Medizinischen Dienstes der Krankenversiche-
rung erforderlich. Das ist zum Beispiel der Fall bei
• medizinischen Hilfsmitteln, die nach § 33 Abs. 1 SGB V 

als allgemeine Gegenstände des täglichen Lebens anzu-
sehen sind,

• bei wissenschaftlich nicht anerkannten Behandlungs-
methoden (zum Beispiel Sauerstoff-, Chelat- und Eigen-
bluttherapie, Frisch- und Trockenzellenbehandlungen, 
der sogenannten „Delphin-Therapie“ oder Behandlun-
gen nach der Doman-Methode); diese sind im Regelfall 
auch dadurch gekennzeichnet, dass die Krankenkassen 
die Kosten nicht übernehmen,

• einer Kur (zum Beispiel Bade-, Heil-, Klima- oder Vor-
sorgekur),

• einer medizinisch notwendigen auswärtigen Unterbrin-
gung eines behinderten Kindes,
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• einer Betreuung durch eine Begleitperson, wenn nicht 
bereits der Schwerbehindertenausweis eine entspre-
chende Kennzeichnung enthält, sowie bei

• psychotherapeutischen Behandlungen.

Für behinderungsbedingte Ein- und Umbaumaßnahmen 
in der selbstgenutzten Wohnung oder dem selbstgenutz-
ten Haus ist die Vorlage eines amtsärztlichen Gutachtens 
nicht erforderlich. Als Nachweis, dass die Maßnahmen 
durch die Behinderung veranlasst sind, genügen ärztli-
che Gutachten oder ärztliche Bescheinigungen des Medi-
zinischen Dienstes der Krankenversicherung. Es können 
jedoch grundsätzlich nur die Umbaumaßnahmen berück-
sichtigt werden, die mit der Behinderung zusammen-
hängen beziehungsweise durch sie veranlasst sind, oder 
die im Zusammenhang mit den behinderungsbedingten 
Maßnahmen zwangsläufig entstanden sind (zum Beispiel 
neue Boden- und Wandfliesen bei einer behinderungs-
bedingten Umgestaltung des Bads oder das Verputzen 
und Tapezieren der angrenzenden Wände bei einer roll-
stuhlgerechten Verbreiterung der Türen). Bei umfang-
reichen Maßnahmen oder wenn im Zusammenhang mit 
den behinderungsbedingten Maßnahmen auch andere 
Umbauten durchgeführt wurden, sollte daher anhand 
einer Bescheinigung des Architekten eine Abgrenzung 
der behinderungsbedingten Mehraufwendungen erfol-
gen.
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 Beachte  Die Aufwendungen für behinderungsbedingte 
Ein- und Umbaumaßnahmen in der Wohnung, im Haus 
oder am Pkw können nur im Jahr der Zahlung als außer-
gewöhnliche Belastungen angesetzt werden; eine Ver-
teilung auf mehrere Jahre ist auch bei besonders hohen 
Kosten nicht möglich. Das gilt auch dann, wenn sich die 
Aufwendungen wegen der geringen Höhe der Einkünfte 
nicht in voller Höhe steuerlich auswirken.

2.2.3 Ersatz von dritter Seite

Werden die Aufwendungen teilweise von der Kranken- 
oder Pflegeversicherung, einer anderen Versicherung 
oder einem Dritten übernommen, können nur die um 
die Erstattung geminderten Aufwendungen als außerge-
wöhnliche Belastungen berücksichtigt werden. So kön-
nen zum Beispiel Pflegeaufwendungen nur angesetzt 
werden, soweit sie die Leistungen der Pflegepflichtver-
sicherung und gegebenenfalls das aus einer ergänzenden 
Pflegekrankenversicherung bezogene Pflege(tage)geld 
übersteigen.

Soweit für behinderungsbedingte Ein- und Umbauten 
von der Kranken- oder Pflegeversicherung ein Zuschuss 
geleistet wird, sind nur die um diesen Zuschuss gemin-
derten Aufwendungen als außergewöhnliche Belastungen 
abziehbar. Die Erlangung eines Gegenwerts ist nicht zu 
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prüfen und auch eine Vorteilsanrechnung „alt für neu“ ist 
nicht vorzunehmen. Soweit jedoch zum Beispiel gesund-
heitsgefährdende Gegenstände des täglichen Gebrauchs 
(also zum Beispiel ein durch Asbest verseuchtes Dach 
oder durch Formaldehyd belastete Möbel) aus medizi-
nischen Gründen ausgetauscht werden, ist der sich aus 
der Erneuerung ergebende Vorteil („alt für neu“) gegen-
zurechnen.

 Beachte  Die Ersatzleistungen von dritter Seite sind auch 
dann abzuziehen, wenn sie erst in einem späteren Kalen-
derjahr gezahlt werden, aber bereits zum jetzigen Zeit-
punkt (zum Beispiel wegen eines bestehenden Versi-
cherungsanspruchs) mit einer Ersatzleistung gerechnet 
werden konnte.

2.2.4 Persönliches Budget

Seit dem 01.01.2008 besteht für behinderte Menschen ein 
Rechtsanspruch auf das Persönliche Budget. Damit kön-
nen behinderte Menschen wählen, ob sie anstelle von 
Dienst- und Sachleistungen eine Geldleistung, das soge-
nannte „Persönliche Budget“ in Anspruch nehmen wol-
len, über das sie eigenverantwortlich verfügen können. 
Aus diesem Persönlichen Budget bezahlen sie die Auf-
wendungen, die zur Deckung ihres persönlichen Hilfebe-
darfs erforderlich sind. Sie können die Leistungen dabei 
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selbständig „einkaufen“ beziehungsweise Hilfspersonen 
bezahlen. 

Das Persönliche Budget ist aber keine zusätzliche Leis-
tungsform, sondern kann anstelle von Dienst- oder Sach-
leistungen gewählt werden. So können sämtliche Leistun-
gen zur Teilhabe behinderter Menschen als Persönliches 
Budget in Anspruch genommen werden. Das gilt insbe-
sondere für Pflegeleistungen der Pflegeversicherung oder 
der Sozialhilfe, Krankenkassenleistungen, Leistungen der 
begleitenden Hilfe im Arbeitsleben und Leistungen für 
betreutes Wohnen. Dabei ist es auch möglich, nur einen 
Teil der Leistungen als Persönliches Budget und daneben 
andere Leistungen weiterhin als Dienst- oder Sachleis-
tungen in Anspruch zu nehmen. Mit dem Persönlichen 
Budget sollen aber keine Kosten des täglichen Lebens, 
sondern vielmehr die Leistungen der Förderung, Betreu-
ung, Beteiligung, Assistenz und Pflege bezahlt werden. 
Deshalb erhalten viele behinderte Menschen neben dem 
Persönlichen Budget weiterhin Leistungen zur Finanzie-
rung des Lebensunterhalts, zum Beispiel Grundsicherung 
zur Bezahlung von Miete, Nahrung und Heizung.

Die Inanspruchnahme des Persönlichen Budgets durch 
den behinderten Menschen führt nicht zu einer Besteu-
erung der Geldleistungen. Da das Persönliche Budget 
nur Leistungen ersetzt, die nach § 3 Nr. 1 EStG steuerfrei 
sind (vergleiche Seite 11 – Kapitel 2.1), ist auch das Per-
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sönliche Budget selbst beim behinderten Menschen nach  
§ 3 Nr. 1 EStG steuerfrei.

 Beachte  Allerdings kann der behinderte Mensch auf-
grund der Steuerfreiheit der Einnahmen die Aufwendun-
gen, die er mit Geldern aus dem Persönlichen Budget 
bestreitet, nicht als Betriebsausgaben oder Werbungskos-
ten geltend machen. Auch ein Abzug als außergewöhnli-
che Belastungen scheidet aus, da der behinderte Mensch 
die Ausgaben nicht selbst endgültig zu tragen hat, soweit 
er hierfür die steuerfrei vereinnahmten Mittel aus dem 
Persönlichen Budget verwendet.

Die Frage, ob die Weitergabe der Gelder aus dem Persön-
lichen Budget zu einer Besteuerung bei den Empfängern 
führt, lässt sich nicht pauschal beantworten. Die Besteue-
rung hängt entscheidend von der Ausgestaltung des Auf-
tragsverhältnisses zwischen dem behinderten Menschen 
und der Hilfsperson ab und lässt sich daher nur anhand 
des konkreten Einzelfalls beurteilen. Bei Fragen hierzu 
wenden Sie sich daher bitte an Ihr Finanzamt.

2.2.5 Zumutbare Belastung

Aufwendungen können nur als außergewöhnliche Belas-
tungen nach § 33 EStG berücksichtigt werden, wenn sie 
zwangsläufig entstanden, den Umständen nach notwen-
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dig sind und einen angemessenen Betrag nicht über-
steigen. Außerdem sind die berücksichtigungsfähigen 
Aufwendungen im Regelfall um die vom Gesetzgeber 
als zumutbar angesehene Belastung (zumutbare Belas-
tung gemäß § 33 Abs. 3 EStG) zu kürzen. Die Höhe der 
zumutbaren Belastung richtet sich nach dem Familien-
stand, der Zahl der Kinder sowie der Höhe des Gesamt-
betrags der Einkünfte.

Die zumutbare Belastung 
beträgt bei einem 
Gesamt betrag der  
Einkünfte

bis
15. 340 €

über 
15.340 €
bis 
51.130 €

über
51.130 €

1. Bei Steuerpflichtigen, die 
keine Kinder haben und bei 
denen die Einkommen-
steuer
 a) nach der Grundtabelle
 b) nach der Splitting  
  tabelle zu berechnen  
  ist

5
4

6
5

7
6

2. Bei Steuerpflichtigen mit
 a) einem Kind oder zwei  
  Kindern
 b) drei oder mehr  
  Kindern

2

1

3

1

4

2

Prozent des Gesamtbetrags 
der Einkünfte
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Für die Berechnung der zumutbaren Belastung zäh-
len nur diejenigen Kinder, für die der Steuerpflichtige 
Anspruch auf die Freibeträge für Kinder oder auf das 
Kindergeld hat.

 Beachte  Der aus der Tabelle ersichtliche gesetzliche Pro-
zentsatz ist nicht auf den Gesamtbetrag der Einkünfte 
insgesamt anzuwenden. Vielmehr ist bei der Ermittlung 
der zumutbaren Belastung eine stufenweise Berechnung 
vorzunehmen. Dabei ist nur auf den Teil des Gesamtbe-
trags der Einkünfte, der den Betrag von 15.340 € bezie-
hungsweise 51.130 € übersteigt, der jeweils höhere Pro-
zentsatz anzuwenden (vergleiche Beispiel). 

Beispiel
Herr Förster ist ledig, sein Gesamtbetrag der Einkünfte 
beläuft sich auf 20.000 €. Durch seine Behinderung entste-
hen Herrn Förster nachgewiesene außergewöhnliche Bela-
stungen von insgesamt 6.000 €. Besteuert wird Herr Förster 
nach der Grundtabelle.

• Tatsächliche Aufwendungen 6.000 €
• Davon ab: zumutbare Belastung 1.047 €  

    (= 5 % von 15.340 € =  
    767 € + 6 % von  
    4.660 € = 279,60 €) 

als außergewöhnliche Belastungen  
abzugsfähige Aufwendungen 4.953 €
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Herr Dürr ist verheiratet und lebt mit seiner Frau zusammen,  
Kinder haben sie nicht. Der Gesamtbetrag der Einkünfte des  
Ehepaars beträgt 25.000 €. Durch seine Behinderung entste-
hen Herrn Dürr nachgewiesene außergewöhnliche Bela-
stungen von insgesamt 4.500 €.

Herr Dürr wird mit seiner Frau zusammen zur Einkommen-
steuer veranlagt und nach der Splittingtabelle besteuert.

• Tatsächliche Aufwendungen 4.500 €
• Davon ab: zumutbare Belastung 1.097 €  

    (= 4 % von 15.340 €  
    = 613,60 € + 5% von  
    9.660 € = 483 €

als außergewöhnliche Belastungen  
abzugsfähige Aufwendungen 3.403 €

2.3 Behinderten-Pauschbetrag § 33b EStG

Da es sehr mühsam ist, sämtliche Aufwendungen, die 
infolge einer Behinderung entstehen, aufzuzeichnen und 
die entsprechenden Belege zu sammeln, kann der behin-
derte Mensch auf den Einzelnachweis verzichten und 
stattdessen den Behinderten-Pauschbetrag in Anspruch 
nehmen.

 Beachte  Der Behinderten-Pauschbetrag ist nicht um die 
zumutbare Belastung zu kürzen.
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2.3.1 Begünstigter Personenkreis

Die Pauschbeträge für behinderte Menschen erhalten:
• Menschen, deren Grad der Behinderung auf mindes-

tens 50 festgestellt ist
• Menschen, deren Grad der Behinderung auf weniger 

als 50, aber mindestens auf 25 festgestellt ist, wenn
• ihnen wegen ihrer Behinderung nach gesetzlichen Vor-

schriften Renten oder andere laufende Bezüge zuste-
hen (dies gilt auch, wenn das Recht auf die Bezüge 
ruht oder der Anspruch auf die Bezüge durch Zah-
lung eines Einmalkapitalbetrags abgefunden worden 
ist) oder

• die Behinderung zu einer dauernden Einbuße der kör-
perlichen Beweglichkeit geführt hat oder auf einer 
typischen Berufskrankheit beruht.

2.3.2 Nachweis der Behinderung

Die Voraussetzungen für die Inanspruchnahme eines 
Behinderten-Pauschbetrags sind nachzuweisen. Perso-
nen mit einem Grad der Behinderung von mindestens 50 
können als Nachweis ihren Schwerbehindertenausweis 
vorlegen. Dieser Ausweis wird auf Antrag vom jeweiligen 
Landratsamt ausgestellt. Außerdem kann der Nachweis 
auch durch die Vorlage eines Bescheides des Landrat-
samtes über den Grad der Behinderung geführt werden.
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Bei einem Grad der Behinderung von weniger als 50, 
aber mindestens 25 gilt Folgendes:
Bei Personen, denen wegen ihrer Behinderung nach den 
gesetzlichen Vorschriften Renten oder andere laufende 
Bezüge zustehen, genügt als Nachweis der Rentenbe-
scheid oder der die anderen laufenden Bezüge nachwei-
sende Bescheid. Es kann sich dabei zum Beispiel um 
Rentenbescheide des Landratsamtes oder eines Trägers 
der gesetzlichen Unfallversicherung oder bei Beamten, 
die Unfallruhegeld beziehen, um einen entsprechenden 
Bescheid ihrer Behörde handeln. Ein Rentenbescheid der 
gesetzlichen Rentenversicherung genügt jedoch nicht.

In den übrigen Fällen ist der Nachweis durch eine 
Bescheinigung des Landratsamtes zu führen. Aus der 
Bescheinigung muss sich ergeben, dass die Behinderung 
zu einer dauernden Einbuße der körperlichen Beweglich-
keit geführt hat oder auf einer typischen Berufskrankheit 
beruht.

2.3.3 Höhe des Behinderten-Pauschbetrags

Die Höhe des Pauschbetrags richtet sich nach dem dau-
ernden Grad der Behinderung.



292. Lohn- und Einkommensteuer

Grad der Behinderung Pauschbetrag

von 25 und 30 310 €

von 35 und 40 430 €

von 45 und 50 570 €

von 55 und 60 720 €

von 65 und 70 890 €

von 75 und 80 1.060 €

von 85 und 90 1.230 €

von 95 und 100 1.420 €

Für Menschen mit Behinderung, die nicht nur vorüberge-
hend für eine Reihe von häufig und regelmäßig wieder-
kehrenden Verrichtungen zur Sicherung ihrer persönli-
chen Existenz im Ablauf eines jeden Tages fremder Hilfe 
dauernd bedürfen (sogenannte Hilflose), und Blinde 
erhöht sich der Pauschbetrag unabhängig vom Grad der 
Behinderung auf 3.700 €. Die Voraussetzungen für den 
erhöhten Behinderten-Pauschbetrag sind auch erfüllt, 
wenn die Hilfe in Form einer Überwachung oder einer 
Anleitung zu diesen Verrichtungen erforderlich ist oder 
wenn die Hilfe zwar nicht dauernd geleistet werden 
muss, jedoch eine ständige Bereitschaft zur Hilfeleistung 
erforderlich ist (§ 33b Abs. 6 EStG).

 Beachte  Für die Gewährung des erhöhten Pauschbetrags 
ist es nicht erforderlich, dass eine Pflegeperson oder ein 
Pflegedienst beschäftigt wird.
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 Nachweis  Als Nachweis für die Inanspruchnahme des 
erhöhten Pauschbetrags von 3.700 € für Blinde und Hilf-
lose ist der Schwerbehindertenausweis mit den Merkzei-
chen „Bl“ oder „H“ oder ein Bescheid des Landratsam-
tes mit den entsprechenden Feststellungen vorzulegen. 
Den erhöhten Pauschbetrag von 3.700 € erhält auch, 
wer nach SGB XI, SGB XII oder diesen entsprechen-
den gesetzlichen Bestimmungen als Schwerstpflegebe-
dürftiger den Pflegegraden 4 oder 5 (bis 31.12.2016: der 
Pflegestufe III) zuzuordnen ist. Die Zuordnung zu den 
Pflegegraden 4 oder 5 (bis 31.12.2016: Pflegestufe III) ist 
durch Vorlage des entsprechenden Bescheides nachzu-
weisen.

2.3.4 Beginn der Behinderung und Wechsel 
im Grad der Behinderung

Der Behinderten-Pauschbetrag ist ein Jahresbetrag. Er 
wird auch dann in voller Höhe gewährt, wenn die Voraus-
setzungen nicht während des ganzen Kalenderjahres vor-
gelegen haben. Ändert sich der Grad der Behinderung im 
Lauf des Kalenderjahres, so wird stets der Pauschbetrag 
nach dem höchsten Grad gewährt, der im Kalenderjahr 
festgestellt war. Ergibt sich für die Vergangenheit eine 
Änderung des Grads der Behinderung oder wird (rück-
wirkend) erstmals eine Behinderung festgestellt, wird der 
Pauschbetrag auf Antrag auch rückwirkend gewährt; die 
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Steuerbescheide können insoweit geändert werden. Hier-
für sind die entsprechenden Nachweise zusammen mit 
einem Antrag auf Änderung der Steuerbescheide beim 
Finanzamt einzureichen.

2.3.5 Abgeltungswirkung des Behinderten-
Pauschbetrags

Mit dem Behinderten-Pauschbetrag werden die laufen-
den und typischen Aufwendungen für die Hilfe bei den 
gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrich-
tungen des täglichen Lebens, für die Pflege sowie für 
einen erhöhten Wäschebedarf abgegolten. Es handelt 
sich dabei um Aufwendungen, die den behinderten Men-
schen erfahrungsgemäß durch ihre Behinderung entste-
hen und deren alleinige behinderungsbedingte Veranlas-
sung nur schwer nachzuweisen ist.

 Beachte  Seit 2008 sind bei Inanspruchnahme des Behin-
derten-Pauschbetrags die durch die Pflegebedürftigkeit 
entstandenen Mehraufwendungen sowie die Aufwen-
dungen für die Hilfe bei den gewöhnlichen und regel-
mäßig wiederkehrenden Verrichtungen des täglichen 
Lebens abgegolten. Damit können pflegebedingte Auf-
wendungen nicht zusätzlich zum Behinderten-Pausch-
betrag als außergewöhnliche Belastungen (vergleiche 
Seite 17) oder in Form einer Steuerermäßigung für haus-



32 2. Lohn- und Einkommensteuer

haltsnahe Pflegeleistungen nach § 35 a EStG (vergleiche 
Seite 49) berücksichtigt werden.

Mit der Inanspruchnahme des Behinderten-Pauschbe-
trags sind insbesondere folgende Aufwendungen abge-
golten (beispielhafte Auflistung):
• Hilfe- und Unterstützungsleistungen bei den gewöhn-

lichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen 
des täglichen Lebens

• Ambulante Pflegekraft
• Unterbringung in einem Heim
• Kosten für eine Kurzzeitpflege beziehungsweise Tages- 

oder Nachtpflege
• Anschaffungs-, Futter- und Pflegekosten für einen Blin-

denhund
• Aufwendungen für Wäsche und Hygiene

Zusätzlich zum Behinderten-Pauschbetrag können wei-
tere Aufwendungen als außergewöhnliche Belastungen 
nach § 33 EStG angesetzt werden (vergleiche Seite 33 ff.).

2.3.6 Was ist günstiger?

Der Ansatz der um die zumutbare Belastung gekürz-
ten tatsächlichen Aufwendungen ist nur dann günstiger, 
wenn dieser Betrag höher als der maßgebende Behinder-
ten-Pauschbetrag ist:



332. Lohn- und Einkommensteuer

Beispiel
Frau Frey ist ledig, der Grad ihrer Behinderung beträgt 85. 
Ihr Gesamtbetrag der Einkünfte liegt insgesamt bei 
15.000 €. Wegen ihrer Behinderung sind ihr typische Mehr-
aufwendungen in Höhe von 1.400 € entstanden. Frau Frey 
wird nach der Grundtabelle besteuert.

• Tatsächliche Kosten  1.400 €
• Davon ab: zumutbare Belastung (5 % von 15.000 €) 750 €
• Als außergewöhnliche Belastung abzugsfähig 650 €

Durch den Behinderten-Pauschbetrag in Höhe von 1.230 € 
hat Frau Frey somit einen höheren Steuervorteil.

2.4 Anerkennung anderer Aufwendungen 
als außergewöhnliche Belastungen

Durch die wahlweise Berücksichtigung der behinde-
rungsbedingten Aufwendungen in Form der tatsächlichen 
Aufwendungen (gemindert um die zumutbare Belastung) 
oder des Behinderten-Pauschbetrags werden nur die 
durch die Behinderung laufend entstehenden typischen 
Mehraufwendungen für die Hilfe bei den gewöhnlichen 
und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen des täg-
lichen Lebens, für einen erhöhten Wäschebedarf sowie 
für die Pflege berücksichtigt.

Entstehen dem behinderten Menschen darüber hinaus 
noch andere Aufwendungen, die als außergewöhnliche 
Belastungen nach § 33 EStG zu behandeln sind, können 
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diese zusätzlich zum Abzug gebracht werden. Das gilt 
auch dann, wenn sie durch die Behinderung veranlasst 
oder infolge der Behinderung entstanden sind. Als sol-
che kommen bei behinderten Menschen insbesondere 
in Betracht:
• behinderungsbedingte Fahrtkosten
• Aufwendungen für eine Kur
• Krankheitskosten

Diese Aufwendungen können aber nur insoweit als außer-
gewöhnliche Belastungen berücksichtigt werden, als sie 
nicht von dritter Seite (zum Beispiel Versicherung, Bei-
hilfen, Unterstützungen, Entschädigungen) ersetzt wer-
den. Zudem sind sie um die zumutbare Belastung (ver-
gleiche Seite 23 – Kapitel 2.2.5) zu mindern, soweit diese 
nicht bereits bei den behinderungsbedingten typischen 
Aufwendungen zum Abzug gebracht wurde (Einzelnach-
weis statt Behinderten-Pauschbetrag).

2.4.1 Behinderungsbedingte Fahrtkosten

Aufwendungen für infolge der Behinderung anfallende 
Fahrten des behinderten Menschen mit dem eigenen 
Pkw, die nicht Werbungskosten oder Betriebsausgaben 
sind (vergleiche Seite 40), können in angemessenem 
Rahmen als außergewöhnliche Belastungen berücksich-
tigt werden. 
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Die Angemessenheit der behinderungsbedingten Fahr-
leistung ist von den Finanzbehörden zu prüfen. Der Steu-
erpflichtige hat daher neben den ihm entstandenen Auf-
wendungen für die durch die Behinderung veranlassten 
unvermeidbaren Fahrten grundsätzlich auch die für die 
Prüfung der Angemessenheit erforderlichen Nachweise 
einzureichen. Aus Vereinfachungsgründen werden aller-
dings im Allgemeinen die folgenden jährlichen Fahrleis-
tungen als angemessen erachtet: 

Für Menschen,
• deren Grad der Behinderung mindestens 80 beträgt,
• deren Grad der Behinderung mindestens 70 beträgt 

und bei denen eine erhebliche Beeinträchtigung der 
Bewegungsfähigkeit im Straßenverkehr vorliegt (Geh- 
und Stehbehinderung – Merkzeichen „G“),

• eine jährliche Fahrleistung von bis zu 3.000 km im 
Kalenderjahr.

Für Menschen,
• die so gehbehindert sind, dass sie sich außerhalb des 

Hauses nur mit Hilfe eines Kraftfahrzeugs bewegen 
können (außergewöhnliche Gehbehinderung – Merk-
zeichen „aG“), oder

• die nicht nur vorübergehend für eine Reihe von häu-
fig und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen zur 
Sicherung ihrer persönlichen Existenz im Ablauf eines 
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jeden Tages fremder Hilfe bedürfen (Hilflose Men-
schen – Merkzeichen „H“), oder

• die blind sind (Merkzeichen „Bl“),
eine jährliche Fahrleistung von bis zu 15.000 km im Kalen-
derjahr. Bei blinden Menschen muss es sich um Fahrten 
handeln, an denen der blinde Mensch teilgenommen hat 
oder die in seinem Interesse erfolgten.

Kann dargelegt werden, dass die jährliche Fahrleistung 
3.000 km beziehungsweise 15.000 km im Kalenderjahr 
nicht übersteigt, sind danach lediglich die Aufwendun-
gen für die durch die Behinderung veranlassten unver-
meidbaren Fahrten nachzuweisen oder glaubhaft zu 
machen. Bei einer höheren Fahrleistung kann hingegen 
in aller Regel nicht mehr von einer Angemessenheit aus-
gegangen werden.

 Ausnahme  Eine höhere Fahrleistung kann im Einzelfall 
anerkannt werden, wenn sie durch eine spezielle Behin-
derung verursacht ist und dieser Umstand nachgewiesen 
oder glaubhaft gemacht wird. Hierzu ist gegebenenfalls 
ein Fahrtenbuch oder eine anderweitige Aufstellung der 
durchgeführten Privatfahrten zu führen.

Die Fahrten mit dem eigenen Pkw, sind pauschal mit 
0,30 € je gefahrenem Kilometer anzusetzen – also 
900 € (3.000 km × 0,30 € / km) beziehungsweise 4.500 € 
(15.000 km × 0,30 € / km). Ein höherer Kilometersatz als 
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0,30 € kann dabei regelmäßig auch dann nicht anerkannt 
werden, wenn der Kilometersatz unter Berücksichtigung 
der tatsächlichen Kosten wegen einer wesentlich geringe-
ren Fahrleistung mehr als 0,30 € betragen sollte. Alterna-
tiv zum Ansatz der Fahrtkosten für Fahrten mit dem eige-
nen Pkw, kann der behinderte Mensch die Kosten für 
die Benutzung eines öffentlichen Verkehrsmittels (gege-
benenfalls auch eines Taxis) als außergewöhnliche Belas-
tung geltend machen.

 Beachte  Beantragt der behinderte Mensch für Privat-
fahrten sowohl Kosten für die Nutzung des eigenen Pkw 
als auch die tatsächlich entstandenen Aufwendungen für 
andere Verkehrsmittel (zum Beispiel Taxi), ist die ange-
messene jährliche Fahrleistung von 3.000 km beziehungs-
weise 15.000 km in entsprechendem Umfang zu kürzen.

 Nachweis  Zum Nachweis über das Vorliegen einer 
Behinderung und den Grad der Behinderung vergleiche 
Seite 26. Die erforderlichen besonderen Merkmale wer-
den durch ein entsprechendes Merkzeichen („G“, „aG“, 
„H“ oder „Bl“) im Schwerbehindertenausweis oder durch 
eine entsprechende Feststellung im Bescheid des Land-
ratsamtes bestätigt.
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2.4.2 Aufwendungen für eine Kur

Kurkosten sind nur dann als außergewöhnliche Belas-
tungen zu berücksichtigen, wenn die Notwendigkeit der 
Kur durch ein vor Beginn der Kur erstelltes amtsärzt-
liches Attest nachgewiesen wird. Dem amtsärztlichen 
Attest steht eine ärztliche Bescheinigung eines Medizi-
nischen Dienstes der Krankenversicherung, bei Pflicht-
versicherten die Bescheinigung der Versicherungsanstalt 
und bei öffentlich Bediensteten die von Beihilfestellen 
der Behörden gewährte Bewilligung von Zuschüssen und 
Beihilfen gleich, wenn die Notwendigkeit der Kur aner-
kannt worden ist. Ein Zuschuss einer Krankenversiche-
rung zu Arzt-, Arznei- und Kurmittelkosten stellt keinen 
Nachweis für die Notwendigkeit einer Kur dar.

Weitere Voraussetzung ist, dass am Kurort eine ärztliche 
Behandlung durchgeführt wird. Nur bei Klimakuren, die 
allein aufgrund eines Klimawechsels zur Heilung oder 
Linderung einer Krankheit führen – zum Beispiel Neu-
rodermitis, Schuppenflechte – und nach ihrem Gesamt-
charakter keine Erholungsreise darstellen, ist eine ärztli-
che Behandlung vor Ort nicht erforderlich.

Bei einer Vorsorgekur muss auch die Gefahr einer durch 
die Kur abzuwendenden Krankheit und bei Klimakuren 
der medizinisch angezeigte Kurort und die voraussichtli-
che Kurdauer zusätzlich bescheinigt werden.
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Neben den ohnehin als Krankheitskosten abzugsfähi-
gen Aufwendungen für Arznei- und Heilmittel sowie 
Behandlungskosten können folgende Kurkosten berück-
sichtigt werden:
• Verpflegungsmehraufwendungen (tatsächlich entstan-

dene Aufwendungen für Verpflegung, vermindert um 
die Haushaltsersparnis in Höhe von einem Fünftel der 
Aufwendungen)

• Fahrtkosten zum Kurort (in der Regel nur in Höhe der 
Kosten für öffentliche Verkehrsmittel, Fahrtkosten für 
Besuchsfahrten zu in Kur befindlichen Angehörigen 
sind nicht berücksichtigungsfähig)

• Unterkunftskosten, soweit sie angemessen sind
• Kosten für eine Begleitperson bei hilflosen Steuer-

pflichtigen, wenn die Notwendigkeit durch ein vor 
Beginn der Kur erstelltes amtsärztliches Attest nach-
gewiesen wird oder sich aus den Feststellungen im 
Schwerbehindertenausweis ergibt (zum Beispiel durch 
den Vermerk: „Die Notwendigkeit ständiger Beglei-
tung ist nachgewiesen.“).

Für im Ausland durchgeführte Kuren sind die Kurkosten 
nur bis zur Höhe der Aufwendungen abzugsfähig, als sie 
in einem dem Heilzweck entsprechenden inländischen 
Kurort entstehen würden.

Nachkuren in einem typischen Erholungsort können all-
gemein nicht anerkannt werden. Dies gilt insbesondere 
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dann, wenn die Nachkur nicht unter einer ständigen 
ärztlichen Aufsicht in einer besonderen Kranken- oder 
Genesungsanstalt durchgeführt wird.

2.4.3 Krankheitskosten

Zu den berücksichtigungsfähigen Krankheitskosten gehö-
ren  zum Beispiel die Kosten für eine ärztliche oder zahn-
ärztliche Behandlung, für eine Behandlung durch einen 
zugelassenen Heilpraktiker, für Hilfsmittel (zum Beispiel 
Einlagen, Brille, Hörgerät, Krücken, Rollator, Rollstuhl, 
Treppenschräglift, Blinden-Computer), für Medikamente 
und Heilmittel, für Operationen und Heilbehandlun-
gen, für die behindertengerechte Ausstattung der eige-
nen Wohnung und für behinderungsbedingte Umbau-
maßnahmen (vergleiche Seite 18 ff.) sowie für die Dialyse 
bei einem an Nierenversagen erkrankten Menschen.

2.5 Behinderungsbedingte Aufwendungen 
als Werbungskosten oder Betriebsaus-
gaben

Arbeitnehmer können bei der Ermittlung der Einkünfte 
aus nichtselbständiger Arbeit Werbungskosten steuermin-
dernd abziehen. Als Werbungskosten bezeichnet man Auf-
wendungen, die dem Erwerb, der Sicherung und Erhaltung 
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von Einnahmen dienen. Weitergehende Informationen 
zum Thema „Werbungskosten“ finden Sie in der Broschüre 
„Steuertipps für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer“.

Bei Selbständigen spricht man nicht von Werbungskos-
ten, sondern von Betriebsausgaben. Betriebsausgaben 
sind die Aufwendungen, die durch den Betrieb veranlasst 
sind. Sie mindern den Gewinn, soweit der Abzug nicht 
gesetzlich ausgeschlossen ist. Weitergehende Informati-
onen zum Thema „Betriebsausgaben“ finden Sie in der 
Broschüre „Steuertipps für Existenzgründung“.

2.5.1 Fahrten zwischen Wohnung und 
Arbeitsstätte / Betriebsstätte

Nicht behinderte Berufstätige erhalten für den Weg zwi-
schen Wohnung und Arbeitsstätte / Betriebstätte eine 
Entfernungspauschale. Diese beträgt 0,30 € pro Entfer-
nungskilometer.

Sonderregelungen gelten für folgende Personen:
• Menschen, deren Grad der Behinderung mindestens 

70 beträgt
• Menschen, deren Grad der Behinderung mindestens 

50 beträgt und die in ihrer Bewegungsfähigkeit im Stra-
ßenverkehr erheblich beeinträchtigt sind (Geh- und 
Stehbehinderung).
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Diese Personengruppen können bei Benutzung eines 
eigenen Pkw für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeits-
stätte / Betriebsstätte und für die Familienheimfahrten im 
Rahmen einer beruflich veranlassten doppelten Haus-
haltsführung entweder die tatsächlichen Aufwendun-
gen je gefahrenem Kilometer oder den für Dienstreisen 
gültigen pauschalen Kilometersatz von 0,30 € je gefah-
renem Kilometer als Werbungskosten beziehungsweise 
Betriebsausgaben ansetzen.

 Nachweis  Der Nachweis über das Vorliegen einer Behin-
derung und den Grad der Behinderung ist durch Vorlage 
des Schwerbehindertenausweises oder eines Beschei-
des des Landratsamts zu führen. Die Beeinträchtigung 
der Bewegungsfähigkeit im Straßenverkehr ist durch das 
Merkzeichen „G“ oder „aG“ im Schwerbehindertenaus-
weis oder eine entsprechende Feststellung des Landrat-
samts zu führen. 

Bei Ansatz der tatsächlichen Aufwendungen für die Fahr-
ten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte sind diese dem 
Finanzamt im Einzelnen nachzuweisen. Dazu zählen zum 
Beispiel die Kosten für Benzin, Haftpflichtversicherung, 
Inspektions-, Reparatur-, Garagenkosten sowie die Abset-
zungen für Abnutzungen (AfA) des Kfz. Zur Ermittlung 
der AfA sind die Anschaffungskosten des Kfz um die nach 
der Kraftfahrzeughilfe-Verordnung für die Beschaffung des 
Kraftfahrzeugs sowie die für eine behinderungsbedingte 
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Zusatzausstattung erhaltenen Zuschüsse zu kürzen. Auf-
grund dieser Werte wird dann ein Kilometersatz ermit-
telt, der für die berufsbedingten Fahrten angesetzt wird. 

Beispiel
Frau Gruber hat einen Behinderungsgrad von 70. Sie fährt 
an 200 Tagen im Jahr mit dem Auto zu ihrem Arbeitsplatz. 
Die Entfernung von der Wohnung zur Arbeitsstätte / Betrieb-
stätte beträgt 15 km. Insgesamt fährt sie im Jahr 
15.000 km und hat tatsächliche Kosten für ihr Auto in Höhe 
von 3.000 €, die sie anhand von Belegen nachweisen kann.

Sie hat nun zwei Möglichkeiten: 
1. Sie kann die tatsächlichen Kosten geltend machen: 
Tatsächliche Kosten pro Kilometer:  0,20 € (Gesamtfahrlei-
stung 15.000 km / Gesamtkosten i. H. v. 3.000 €)
pro Arbeitstag: 30 km  (= 2 × 15 km Arbeitsweg)  
   × 0,20 € je km = 6 €
Im Kalenderjahr: 6 € × 200 Tage  1.200 €

2. Sie kann aber auch ohne Einzelnachweis den pauschalen 
Kilometersatz von 0,30 € je gefahrenem Kilometer geltend 
machen:
Pro Arbeitstag:  30 km (= 2 × 15 km Arbeitsweg)  
   × 0,30 € je km = 9 €
Im Kalenderjahr: 9 € × 200 Tage  1.800 €

Da im Beispielsfall der pauschale Kilometersatz für Frau 
Gruber günstiger ist, erkennt das Finanzamt ihr 0,30 € pro 
gefahrenem Kilometer an.

Wird ein Mensch mit Behinderung im eigenen Kraftfahr-
zeug von einem Dritten, zum Beispiel der Ehefrau, zu 
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seiner Arbeitsstätte / Betriebsstätte gefahren und wieder 
abgeholt, so werden auch die Kraftfahrzeugkosten, die 
durch die Ab- und Anfahrt des Fahrers (die sogenannten 
Leerfahrten) entstehen, mit 0,30 € je gefahrenem Kilome-
ter berücksichtigt. Voraussetzung ist, dass der behinderte 
Mensch keine gültige Fahrerlaubnis besitzt oder von einer 
Fahrerlaubnis aus Gründen, die mit der Behinderung im 
Zusammenhang stehen, keinen Gebrauch macht.

2.5.2 Aufwendungen für Arbeitsmittel

Menschen mit Behinderung können Kosten für sol-
che Arbeitsgeräte, die sie aufgrund der Behinderung am 
Arbeitsplatz benötigen, geltend machen, soweit die Kos-
ten nicht durch Dritte, zum Beispiel die Krankenkasse 
oder das Integrationsamt getragen werden.

2.6 Sonstige Ermäßigungen bei der  
Einkommensteuer

2.6.1 Versorgungsfreibetrag 
(§ 19 Abs. 2 EStG)

Die im öffentlichen und privaten Dienst gezahlten Ver-
sorgungsbezüge unterliegen als Bezüge aus einem frü-
heren Dienstverhältnis grundsätzlich in voller Höhe der 



452. Lohn- und Einkommensteuer

Einkommensteuer und dem Lohnsteuerabzug. Zu den 
Versorgungsbezügen gehören Bezüge und Vorteile aus 
einer früheren Beschäftigung, die aufgrund beamtenrecht-
licher oder entsprechender gesetzlicher Vorschriften vor-
wiegend als Ruhegehalt, Witwen- und Waisengeld oder 
in anderen Fällen wegen Erreichens einer Altersgrenze, 
Berufsunfähigkeit oder Erwerbsunfähigkeit gewährt wer-
den (zum Beispiel Werkspensionen, Betriebsrenten).

 Beachte  Bezüge, die wegen Erreichens einer Altersgrenze 
gewährt werden, gelten erst dann als Versorgungsbezüge, 
wenn der Steuerpflichtige das 63. Lebensjahr vollendet 
hat. Bei Schwerbehinderten im Sinne des § 2 Abs. 2 SGB 
IX (Grad der Behinderung mindestens 50) gelten diese 
Bezüge schon mit der Vollendung des 60. Lebensjahres 
als Versorgungsbezüge.

Um die gegenüber der Besteuerung von Renten ver-
gleichsweise höhere Besteuerung der Versorgungsbe-
züge abzumildern, wird von den Versorgungsbezügen ein 
sogenannter Versorgungsfreibetrag (bestehend aus einem 
Freibetrag und einem Zuschlag zum Freibetrag) gewährt. 
Ab dem Jahr 2040 sollen dann sowohl die Renten als 
auch die Versorgungsbezüge in voller Höhe steuerpflich-
tig sein. Aus diesem Grund wird der Versorgungsfreibe-
trag seit dem Jahr 2005 für jeden neu in den Ruhestand 
tretenden Jahrgang schrittweise gesenkt und entfällt ab 
dem Jahr 2040 ganz. Die Höhe des Versorgungsfreibe-
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trags richtet sich nach dem Jahr des Versorgungsbeginns. 
Der hiernach ermittelte Versorgungsfreibetrag bleibt für 
die weitere Laufzeit des Versorgungsbezuges grundsätz-
lich unverändert.

So bleibt beispielsweise von Versorgungsbezügen, die im 
Jahr 2019 beginnen, gemäß § 19 Abs. 2 EStG ein Betrag in 
Höhe von 17,6 %, höchstens jedoch 1.320 € (Versorgungs-
freibetrag) zuzüglich eines Zuschlags in Höhe von 396 € 
im Kalenderjahr steuerfrei.

Weitere Informationen zu diesem Thema können Sie 
den Informationsbroschüren „Steuertipps für Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer“ und „Steuertipps für Seni-
oren“ entnehmen.

2.6.2 Veräußerung oder Aufgabe eines 
Betriebs, Teilbetriebs oder Mitunter- 
nehmeranteils (§ 16 Abs. 4 EStG)

Gewinne, die bei der Veräußerung oder Aufgabe eines 
Betriebs, Teilbetriebs oder Mitunternehmeranteils ent-
stehen, können auf Antrag bis zu 45.000 € steuerfrei blei-
ben. Voraussetzung ist, dass der Betriebsinhaber das 55. 
Lebensjahr vollendet hat oder im sozialversicherungs-
rechtlichen Sinne dauernd berufsunfähig ist.
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Dauernde Berufsunfähigkeit liegt nach den sozialversi-
cherungsrechtlichen Grundsätzen vor, wenn die Erwerbs-
fähigkeit wegen Krankheit oder Behinderung im Ver-
gleich zur Erwerbstätigkeit von körperlich, geistig und 
seelisch gesunden Versicherten mit ähnlicher Ausbil-
dung und gleichwertigen Kenntnissen und Fähigkeiten 
auf weniger als sechs Stunden gesunken ist (vergleiche 
§ 240 Abs. 2 SGB VI). Für die Gewährung des Freibetrags 
genügt es, wenn im Zeitpunkt der Veräußerung oder Auf-
gabe eine dauernde Berufsunfähigkeit vorliegt; ein kausa-
ler Zusammenhang zwischen der Veräußerung oder Auf-
gabe und der Berufsunfähigkeit ist nicht erforderlich.

 Nachweis  Zum Nachweis der dauernden Berufsunfä-
higkeit reicht die Vorlage eines Bescheids des Renten-
versicherungsträgers aus, wonach Berufsunfähigkeit oder 
Erwerbsunfähigkeit im Sinne der gesetzlichen Rentenver-
sicherung vorliegt. Im Übrigen können auch amtsärztli-
che Bescheinigungen den Nachweis ermöglichen.

Wird ein Veräußerungsgewinn von mehr als 136.000 € 
erzielt, so ermäßigt sich der Steuerfreibetrag von 45.000 € 
um den Betrag, um den der Veräußerungsgewinn 136.000 € 
übersteigt (§ 16 Abs. 4 EStG).
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Beispiel
Frau Kübler ist 50 Jahre alt. Wegen eines Unfalls ist sie dau-
ernd berufsunfähig, weshalb sie ihren Betrieb veräußert. 
Der Veräußerungsgewinn beträgt 150.000 €. Der zu ver-
steuernde Veräußerungsgewinn berechnet sich wie folgt:

Tatsächlicher Veräußerungsgewinn 150.000 €
Unschädlicher Veräußerungsgewinn bei dauernder  
Berufsunfähigkeit  136.000 €
Übersteigender Betrag  14.000 €

Dieser kürzt den Steuerfreibetrag bei dauernder  
Berufsunfähigkeit von 45.000 €
Es verbleibt somit ein Freibetrag von 31.000 €

Somit ermittelt sich der zu versteuernde Veräußerungsge-
winn wie folgt:
Tatsächlicher Veräußerungsgewinn 150.000 €
Abzüglich verbleibender Freibetrag  31.000 €
Zu versteuernder Veräußerungsgewinn 119.000 €

 Beachte  Der Freibetrag wird dem Steuerpflichtigen nur 
einmal gewährt. 

Der zu versteuernde Veräußerungsgewinn unterliegt 
einer ermäßigten Besteuerung (sogenannte Fünftel-Rege-
lung). Auf Antrag wird der Veräußerungsgewinn mit 56 % 
des durchschnittlichen Steuersatzes – mindestens jedoch 
mit 14 % – besteuert (§ 34 Abs. 3 Satz 2 EStG); dieser 
Antrag kann nur einmal im Leben gestellt werden. Für 
nähere Auskünfte hierzu wenden Sie sich bitte an Ihr 
zuständiges Finanzamt.
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2.6.3 Steuerermäßigung für haushaltsnahe  
Beschäftigungsverhältnisse und Dienst- 
oder Pflegeleistungen

Für Aufwendungen, die für haushaltsnahe Beschäfti-
gungsverhältnisse und für haushaltsnahe Dienst-, Pflege- 
und Betreuungsleistungen entstehen, kann eine Redu-
zierung der Steuer gemäß § 35a EStG beantragt werden. 
Sie beträgt
• 20 % der Aufwendungen, höchsten 510 € jährlich, bei 

geringfügigen Beschäftigungen in einem Privathaus-
halt, für die das Haushaltsscheckverfahren angewandt 
wird (sogenannte „Minijobs“ ),

• 20 % der Aufwendungen, höchstens 4.000 € jährlich, bei 
anderen Beschäftigungsverhältnissen, wenn Pflichtbei-
träge zur gesetzlichen Sozialversicherung gezahlt wer-
den, und für die Inanspruchnahme von haushaltsnahen 
Dienst-, Pflege- oder Betreuungsleistungen 

• 20 % der Aufwendungen, höchstens 1.200 € jährlich, für 
Handwerkerleistungen für Renovierungs-, Erhaltungs- 
und Modernisierungsmaßnahmen.

 Beachte  
• Die Leistungen der Pflegeversicherung sowie die Leis-

tungen im Rahmen des Persönlichen Budgets im Sinne 
des § 17 SGB IX sind anzurechnen. Es führen also nur 
die Aufwendungen zu einer Steuerermäßigung, die 
nicht durch die Verwendung der Leistungen der Pfle-
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geversicherung oder der Leistungen im Rahmen des 
Persönlichen Budgets finanziert werden können.

• Wird ein Behinderten-Pauschbetrag (vergleiche Kapi-
tel „Behindertenpauschbetrag“) oder der Pflege-
Pauschbetrag (vergleiche Kapitel „Aufwendungen des 
Steuerpflichtigen für andere Personen“) in Anspruch 
genommen, schließt dies eine Steuerermäßigung nach 
§ 35a EStG für damit abgegoltene Aufwendungen aus.

• Soweit die Aufwendungen bereits als außergewöhnli-
che Belastungen nach § 33 EStG berücksichtigt wer-
den (vergleiche Kapitel „Anerkennung anderer Auf-
wendungen als außergewöhnliche Belastungen“), ist 
eine Steuerermäßigung nach § 35a EStG nicht möglich.

Weitere Informationen zur Steuerermäßigung nach § 35a 
EStG entnehmen Sie bitte dem Aktuellen Tipp „Steu-
erermäßigung für haushaltsnahe Beschäftigungsverhält-
nisse und haushaltsnahe Dienst-, Pflege- und Handwer-
kerleistungen“, den Sie bei Ihrem Finanzamt erhalten 
oder im Internet unter www.fm.baden-württemberg.de 
unter > Service > Publikationen > Steuern > Der aktu-
elle Tipp.
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2.7 Aufwendungen der oder des Steuer-
pflichtigen für andere Personen

2.7.1 Krankheits- oder pflegebedingte  
Aufwendungen

Auch die vom Steuerpflichtigen für andere Personen 
getragenen, als außergewöhnliche Belastungen nach § 33 
EStG zu behandelnden Aufwendungen (zum Beispiel 
Krankheits- oder Pflegekosten), können einkommens-
mindernd berücksichtigt werden. Voraussetzung ist, dass 
sich der Steuerpflichtige den Aufwendungen aus recht-
lichen, tatsächlichen oder sittlichen Gründen (zum Bei-
spiel gesetzliche Unterhaltspflicht zwischen Eltern und 
Kindern) nicht entziehen kann. Allein das Bestehen eines 
nahen Verwandtschaftsverhältnisses reicht nicht aus.

Trägt der Steuerpflichtige die Aufwendungen, obwohl 
die andere Person über ausreichend eigene Einkünfte 
und Bezüge verfügt, fehlt es insoweit an der Zwangsläu-
figkeit und der Steuerpflichtige kann die Aufwendungen 
nicht als außergewöhnliche Belastungen geltend machen. 
Nur die durch die eigenen Einkünfte und Bezüge der 
anderen Person nicht gedeckten und vom Steuerpflich-
tigen getragenen Aufwendungen können auf Antrag bei 
ihm unter Anrechnung der zumutbaren Belastung (ver-
gleiche Seite 23) als außergewöhnliche Belastung nach 
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§ 33 EStG berücksichtigt werden. Die Aufwendungen 
sind im Einzelnen nachzuweisen.

Für haushaltsnahe Pflege- und Betreuungsleistungen kann 
auch eine Steuerermäßigung nach § 35a EStG in Höhe 
von 20 % der Aufwendungen, höchstens 4.000 € im Jahr in 
Anspruch genommen werden (vergleiche Seite 49).

2.7.2 Unterbringung in einem Pflegeheim

Entstehen einem oder mehreren Steuerpflichtigen 
zwangsläufig Aufwendungen für die krankheits- oder 
behinderungsbedingte Unterbringung einer anderen Per-
son in einem Pflegeheim, gehören die gesamten vom Heim 
in Rechnung gestellten Kosten für Unterkunft und Ver-
pflegung einschließlich der Kosten für ärztliche Betreuung 
und Pflege gemindert um eine Haushaltsersparnis (verglei-
che Seite 15) zu den Aufwendungen, die nach § 33 EStG 
berücksichtigt werden können.

Die Übernahme der Kosten einer Heimunterbringung für 
eine andere Person ist nur dann zwangsläufig, wenn die 
untergebrachte Person kein oder nur ein geringes Vermö-
gen besitzt und soweit ihre eigenen Einkünfte und Bezüge 
zur Deckung dieser Kosten nicht ausreichen. Bei der Beur-
teilung, ob die eigenen Einkünfte oder Bezüge nicht aus-
reichen, ist ein angemessener Betrag für einen zusätzlichen 
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persönlichen Bedarf zu berücksichtigen. Als angemessen 
gilt dabei in Anlehnung an § 35 Abs. 2 SGB XII regelmä-
ßig ein Betrag von jährlich 1.550 €.

Eine krankheits- oder behinderungsbedingte Unterbrin-
gung liegt regelmäßig nur dann vor, wenn bei der pfle-
gebedürftigen Person eine Einstufung in einen der fünf 
Pflegegrade nach § 61b SGB XII (bis Ende 2016: eine der 
Pflegestufen nach §§ 14, 15 SGB XI) erfolgt ist oder die 
Person hilflos ist (Merkzeichen „H“ im Schwerbehinder-
tenausweis; vergleiche Seite 30). 

Ist eine Person in einem Heim untergebracht, ohne pfle-
gebedürftig zu sein, stellen die Kosten für die Heimun-
terbringung keine außergewöhnlichen Belastungen dar. 
Ist die Person bereits seit längerem (zum Beispiel alters-
bedingt) in einem Heim untergebracht, ohne pflegebe-
dürftig zu sein, und tritt die Pflegebedürftigkeit erst zu 
einem späteren Zeitpunkt hinzu, können die Aufwen-
dungen für die Unterbringung im Heim ab diesem Zeit-
punkt als außergewöhnliche Belastungen nach § 33 EStG 
berücksichtigt werden.

 Nachweis  Die Einstufung in einen der fünf Pflegegrade 
nach § 61b SGB XII (bis Ende 2016: eine der Pflege-
stufen nach §§ 14, 15 SGB XI) ist durch eine Beschei-
nigung der sozialen Pflegeversicherung oder der priva-
ten Pflegeversicherung nachzuweisen. Die Hilflosigkeit 
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der pflegebedürftigen Person kann durch die Vorlage 
des Schwerbehindertenausweises mit dem entsprechen-
den Merkzeichen „H“ nachgewiesen werden. Werden 
die Kosten für eine behinderungsbedingte Unterbrin-
gung zum Teil vom Sozialhilfeträger übernommen (ins-
besondere durch die Gewährung einer Eingliederungs-
hilfe nach § 54 SGB XII), braucht die Notwendigkeit der 
Unterbringung nicht nachgewiesen zu werden.

Die Aufwendungen in Höhe der Haushaltsersparnis kön-
nen zusammen mit zusätzlich getragenen Kosten für die 
normale Lebensführung (zum Beispiel Kleidung, Ver-
sicherung) gegebenenfalls als Unterhaltsaufwendungen 
nach § 33a Abs. 1 EStG bis zu einem Höchstbetrag von 
9.168 € im Jahr 2019 (2018: 9.000 €; 2017: 8.820 €) im Jahr 
berücksichtigt werden. Voraussetzung ist, dass die pfle-
gebedürftige Person dem Steuerpflichtigen oder seinem 
Ehegatten/Lebenspartner gegenüber gesetzlich unter-
haltsberechtigt ist (Verwandtschaft in gerader Linie). 
Näheres hierzu finden Sie in der Broschüre „Steuertipps 
für Familien“.

 Beachte  Hat die im Heim untergebrachte Person im 
Hinblick auf ihr Alter oder eine etwaige Pflegebedürf-
tigkeit dem Steuerpflichtigen Vermögenswerte zugewen-
det, zum Beispiel ein Hausgrundstück, so kommt ein 
Abzug der Pflegeaufwendungen nur in Betracht, soweit 
die Aufwendungen den Wert des hingegebenen Vermö-
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gens übersteigen und wenn diese Aufwendungen weder 
Werbungskosten oder Betriebsausgaben noch Sonder-
ausgaben sind.

2.7.3 Heimunterbringung eines erwachsenen 
behinderten Kindes

Die oben dargestellten Grundsätze gelten auch für die 
vollstationäre Heimunterbringung eines behinderten 
erwachsenen Kindes, für das die Eltern weder Kindergeld 
noch einen Kinderfreibetrag erhalten: Aufwendungen, 
die den Eltern im Rahmen von Besuchen in der Einrich-
tung beziehungsweise durch die häusliche Betreuung am 
Wochenende, im Urlaub oder bei Krankheit entstehen, 
können sie im Rahmen des Notwendigen und Angemes-
senen als außergewöhnliche Belastung nach § 33 EStG 
berücksichtigen. Für die Frage der Notwendigkeit und 
Angemessenheit der Aufwendungen sind im Rahmen 
einer Gesamtbewertung des Einzelfalles unter anderem 
der Umfang der erforderlichen Betreuung beziehungs-
weise Pflege und die Höhe der für die Eltern entstehen-
den Kosten in Betracht zu ziehen, wobei ein eventueller 
Ersatz von dritter Seite die nach § 33 EStG zu berücksich-
tigenden Aufwendungen mindert.

Abgezogen werden können zum Beispiel:
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• Fahrtkosten und Unterbringungskosten der Eltern 
anlässlich von Besuchen in der Betreuungseinrich-
tung oder anlässlich von Besuchen des Kindes bei den 
Eltern, die der Pflege und Betreuung des Kindes die-
nen. Die Hin- und Rückfahrt können dabei mit den 
tatsächlichen Kosten für öffentliche Verkehrsmittel 
oder mit 0,30 € je gefahrenem Kilometer bei Fahrten 
mit dem eigenen Pkw berücksichtigt werden.

• Aufwendungen für Besuchsfahrten zum behinderten 
Kind (einschließlich der gegebenenfalls erforderlichen 
Unterbringungskosten der Eltern) oder des behinder-
ten Kindes bei den Eltern, sofern diese nach einem 
Attest des behandelnden Arztes erforderlich sind, um 
zur Linderung oder Heilung von bestimmten Erkran-
kungen des behinderten Kindes beizutragen.

• Aufwendungen für besondere Pflegevorrichtungen 
(zum Beispiel Hebelift, Spezialbett) und Aufwendun-
gen für externe Pflegedienste in der Wohnung der 
Eltern, um Besuche des behinderten Kindes zu ermög-
lichen und zu erleichtern.

Nicht berücksichtigungsfähig sind:
• Aufwendungen, die im Rahmen von Besuchen über-

wiegend der Pflege der verwandtschaftlichen Beziehung 
dienen

• Aufwendungen für Versicherungen des behinderten 
Kindes
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• Aufwendungen für Kleidung, Geschenke und Mit-
bringsel für das behinderte Kind

• Aufwendungen für gemeinsame Urlaube, Ausflüge oder 
die Freizeitgestaltung allgemein. Ist allerdings nachge-
wiesen, dass das Kind behinderungsbedingt auf stän-
dige Begleitung angewiesen ist, können die Kosten für 
Fahrten, Unterbringung und Verpflegung einer Begleit-
person in angemessener Höhe berücksichtigt werden.

• Aufwendungen für ein vorgehaltenes Zimmer für die 
Besuche des behinderten Kindes bei den Eltern

• Mehraufwendungen für Verpflegung anlässlich der 
Besuche von Eltern in der Betreuungseinrichtung oder 
anlässlich der Besuche des behinderten Kindes bei den 
Eltern.

 Nachweis  Die geltend gemachten Aufwendungen sind 
nachzuweisen. Für den Nachweis der Pflege und Betreu-
ung anlässlich der Besuche reicht es aus, wenn die Ein-
richtung, in der das behinderte Kind untergebracht ist, 
beziehungsweise der behandelnde Arzt bestätigt, dass das 
Kind der dauernden Pflege, Betreuung oder Beaufsichti-
gung bedarf. Aufwendungen für medizinische Hilfsmittel, 
die als allgemeine Gebrauchsgegenstände des täglichen 
Lebens anzusehen sind (zum Beispiel Spezialbetten), sind 
durch ein amtsärztliches Attest nachzuweisen, das vor dem 
Kauf eingeholt werden muss.
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2.7.4 Pflege-Pauschbetrag

Wegen der außergewöhnlichen Belastungen, die einem 
Steuerpflichtigen durch die Pflege einer Person erwach-
sen, die nicht nur vorübergehend hilflos ist, kann er an 
Stelle einer Steuerermäßigung nach § 33 EStG auch einen 
Pauschbetrag von 924 € im Kalenderjahr geltend machen 
(sogenannter Pflege-Pauschbetrag). Zum Begriff der 
„Hilflosigkeit“ und zur Nachweisführung vergleiche Sei-
ten 16 bis 18. Der Pflege-Pauschbetrag kann auch neben 
dem auf die Eltern übertragenen Behinderten-Pauschbe-
trag des Kindes in Anspruch genommen werden.

Der Pflege-Pauschbetrag wird nur gewährt, wenn der 
Steuerpflichtige keine Einnahmen für die Pflege erhält. 
Einnahmen liegen vor, wenn der Steuerpflichtige seine 
Pflegedienstleistungen vergütet bekommt oder die ihm 
dabei entstehenden Aufwendungen ersetzt werden. Zu 
den Einnahmen gehört auch das weitergeleitete Pfle-
gegeld nach § 37 SGB XI. Verwendet der Steuerpflich-
tige das vom Pflegebedürftigen zur Verfügung gestellte 
Geld allerdings ausschließlich zur unmittelbaren Siche-
rung der erforderlichen Grundpflege der hilflosen Person 
(zum Beispiel Bezahlung einer ambulanten Pflegekraft, 
Anschaffung pflegenotwendiger oder pflegeerleichtern-
der Bedarfsgegenstände) liegen keine Einnahmen vor. 
In diesem Fall ist die konkrete Verwendung des Geldes 
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nachzuweisen und gegebenenfalls eine Vermögenstren-
nung durchzuführen.

 Ausnahme  Bei Eltern eines behinderten Kindes gehört 
das weitergeleitete Pflegegeld nach § 37 SGB XI nicht zu 
den Einnahmen.

Weitere Voraussetzung ist, dass der Steuerpflichtige die 
Pflege im Inland entweder in seiner Wohnung oder in 
der Wohnung des Pflegebedürftigen persönlich durch-
führt. Die Pflege wird auch dann persönlich durchge-
führt, wenn der Steuerpflichtige sich zur Unterstützung 
zeitweise einer ambulanten Pflegekraft bedient.

Wird ein Pflegebedürftiger von mehreren Steuerpflich-
tigen gepflegt, wird der Pauschbetrag nach der Zahl der 
Pflegepersonen aufgeteilt, bei denen die genannten Vor-
aussetzungen vorliegen. Das gilt auch dann, wenn nicht 
alle an der Pflege beteiligten Personen den Pflege-Pausch-
betrag in Anspruch nehmen.

2.8 Aufwendungen der oder des Steuer-
pflichtigen für ihr oder sein behindertes 
Kind

Die verfassungsrechtlich geforderte Steuerfreistellung des 
Existenzminimums eines Kindes wird im Rahmen des 
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Familienleistungsausgleichs durch das Kindergeld und 
die steuerlichen Freibeträge für Kinder gewährleistet. 
Im Laufe des Jahres wird regelmäßig Kindergeld gezahlt. 
Nach Ablauf des Jahres prüft das Finanzamt im Rahmen 
der Veranlagung zur Einkommensteuer von Amts wegen, 
ob das Kindergeld für die Steuerfreistellung ausreichend 
war. War dies nicht der Fall, werden – unter Anrech-
nung des Kindergeldes – die steuerlichen Freibeträge für 
Kinder gewährt. Näheres zum Familienleistungsausgleich 
und zur steuerlichen Berücksichtigung von Kindern fin-
den Sie in der Broschüre „Steuertipps für Familien“.

Nachfolgend werden ergänzend zu den Ausführungen in 
der Broschüre „Steuertipps für Familien“ nur die Rege-
lungen angesprochen, die im Zusammenhang mit der 
Behinderung des Kindes von Bedeutung sind.

2.8.1 Kindergeld oder Freibeträge für Kinder

Grundsätzlich können Kinder ab Vollendung des 18. 
Lebensjahrs im Rahmen des Familienleistungsausgleichs 
nur noch unter bestimmten Voraussetzungen (zum Bei-
spiel wegen einer Berufsausbildung) berücksichtigt wer-
den, längstens aber bis zur Vollendung des 25. Lebens-
jahres.
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Ein Kind, das wegen körperlicher, geistiger oder see-
lischer Behinderung (zum Beispiel auch infolge einer 
Suchtkrankheit) außerstande ist, sich selbst zu unterhal-
ten, wird über das 25. Lebensjahr hinaus ohne Altersbe-
grenzung steuerlich berücksichtigt, wenn die Behinde-
rung vor Vollendung des 25. Lebensjahres eingetreten 
ist (für vor dem 1. Januar 2007 eingetretene Behinderun-
gen, gilt weiterhin das 27. Lebensjahr). Die Behinderung 
des Kindes muss ursächlich für die mangelnde Fähigkeit 
zum Selbstunterhalt sein. Dies ist insbesondere dann der 
Fall, wenn
• die Unterbringung in einer Werkstatt für behinderte 

Menschen vorliegt,
• das Kind vollstationär in einer Behinderteneinrichtung 

untergebracht ist,
• Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII 

bezogen werden,
• im Schwerbehindertenausweis das Merkzeichen „H“ 

für hilflos eingetragen ist,
• das Kind nach SGB XI in Pflegegrad 4 oder 5 einge-

stuft wurde oder
• der Grad der Behinderung mindestens 50 beträgt und 

die Schul- oder Berufsbildung des Kindes aufgrund sei-
ner Behinderung über das 25. Lebensjahr hinaus fort-
dauert.

Liegt keiner der genannten Fälle vor oder bestehen Zwei-
fel an der Ursächlichkeit der Behinderung ist eine Stel-
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lungnahme der Agentur für Arbeit darüber einzuholen, 
ob die Voraussetzungen für eine Mehrfachanrechnung 
nach § 76 Abs. 1 oder 2 SGB IX erfüllt sind oder ob das 
Kind nach Art und Umfang seiner Behinderung in der 
Lage ist, eine arbeitslosenversicherungspflichtige, mindes-
tens 15 Stunden wöchentlich umfassende Beschäftigung 
unter den üblichen Bedingungen des für das Kind in 
Betracht kommenden Arbeitsmarktes auszuüben. Ist das 
Kind zu einer mindestens 15 Stunden wöchentlich umfas-
senden Beschäftigung nicht in der Lage, gilt die Ursäch-
lichkeit der Behinderung als gegeben. Liegen die Voraus-
setzungen für eine Mehrfachanrechnung vor, ist das Kind 
im Rahmen des Familienleistungsausgleichs auch dann zu 
berücksichtigen, wenn es eine Erwerbstätigkeit von mehr 
als 15 Stunden wöchentlich ausüben könnte.

2.8.2 Nachweis der Behinderung

Abweichend von den allgemeinen Regelungen zum Nach-
weis einer Behinderung (vergleiche Seite 26) kann bei 
einem behinderten Kind der Nachweis der Behinderung 
auch in Form einer Bescheinigung oder eines Zeugnis-
ses des behandelnden Arztes oder eines ärztlichen Gut-
achtens erbracht werden. In diesem Fall müssen aus der 
Bescheinigung, dem Zeugnis oder dem Gutachten insbe-
sondere das Vorliegen der Behinderung, die Auswirkun-
gen der Behinderung auf die Erwerbstätigkeit des Kin-
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des sowie der Beginn der Behinderung, wenn das Kind 
das 25. Lebensjahr bereits vollendet hat, ersichtlich sein. 

2.8.3 Mangelnde Fähigkeit zum  
Selbstunterhalt

Ein volljähriges behindertes Kind ist dann aufgrund sei-
ner Behinderung außerstande sich selbst zu unterhalten, 
wenn es seinen gesamten notwendigen Lebensbedarf, 
bestehend aus dem allgemeinen Lebensbedarf (Grund-
bedarf) und dem individuellen behinderungsbedingten 
Mehrbedarf, nicht aus eigenen Mitteln (eigene Einkünfte 
und Bezüge) bestreiten kann.

a. Grundbedarf
Als Grundbedarf wird im Jahr 2019 ein Betrag von 9.168 € 
(2018: 9.000 €; 2017: 8.820 €) zugrunde gelegt. 

Übersteigen die eigenen Einkünfte und Bezüge des Kin-
des (ohne Pflegegeld oder Blindengeld) den Grundbedarf 
nicht, ist ohne weiteres davon auszugehen, dass das Kind 
außerstande ist, sich selbst zu unterhalten. Übersteigen 
hingegen die eigenen finanziellen Mittel des Kindes bei 
überschlägiger Berechnung den Grundbedarf, ist der indi-
viduelle behinderungsbedingte Mehrbedarf des Kindes zu 
ermitteln. Dem gesamten notwendigen Lebensbedarf des 
behinderten Kindes (Grundbedarf + individueller behin-
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derungsbedingter Mehrbedarf) sind dann die eigenen Ein-
künfte und Bezüge des Kindes (einschließlich zweckge-
bundener Leistungen wie zum Beispiel Pflegegeld oder 
Blindengeld) gegenüberzustellen. Kann der gesamte not-
wendige Lebensbedarf nicht mit den eigenen finanziellen 
Mitteln abgedeckt werden, ist das Kind außerstande, sich 
selbst zu unterhalten, und kann im Rahmen des Familien-
leistungsausgleichs über das 25. Lebensjahr hinaus berück-
sichtigt werden.

b. Behinderungsbedingter Mehrbedarf
Der behinderungsbedingte Mehrbedarf umfasst alle mit 
der Behinderung zusammenhängenden außergewöhnli-
chen Belastungen (vergleiche Seiten 14 ff. sowie 33 ff.), 
also diejenigen Aufwendungen, die nicht behinderte Kin-
der nicht haben. Ohne Einzelnachweis der Aufwendun-
gen ist der behinderungsbedingte Mehrbedarf in Höhe 
des Pauschbetrags für behinderte Menschen anzusetzen 
(vergleiche Seite 26) zuzüglich weiterer behinderungs-
bedingter Aufwendungen, die nicht bereits durch den 
Pauschbetrag abgegolten sind (zum Beispiel Fahrtkos-
ten, Operationskosten, Arzt- und Arzneikosten, Kuren, 
Anschaffungskosten für Hilfsmittel). Hierzu gehören auch 
ergänzende persönliche Betreuungsleistungen der Eltern, 
die mit einem Stundensatz von 9 € angesetzt werden kön-
nen, soweit sie über die durch das Pflegegeld abgedeckte 
Grundpflege und hauswirtschaftliche Verrichtungen hin-
ausgehen und nach ärztlicher Bescheinigung unbedingt 



652. Lohn- und Einkommensteuer

erforderlich sind. Bei einer teilstationären Unterbringung 
des Kindes, wenn also das Kind tagsüber in einer Werk-
statt für behinderte Menschen betreut wird, können 
neben dem Behinderten-Pauschbetrag auch die Kosten 
im Rahmen der Eingliederungshilfe als behinderungsbe-
dingter Mehrbedarf angesetzt werden.

Werden anstelle des Behinderten-Pauschbetrags die 
behinderungsbedingten Mehraufwendungen im Einzel-
nen nachgewiesen, kann, wenn das Kind Pflegegeld aus 
der Pflegeversicherung erhält, aus Vereinfachungsgrün-
den angenommen werden, dass ein behinderungsbe-
dingter Mehrbedarf mindestens in Höhe des Pflegegel-
des besteht. Gleiches gilt für das Blindengeld.

Bei einer vollstationären Unterbringung des Kindes 
erfolgt die Ermittlung des behinderungsbedingten Mehr-
bedarfs im Regelfall durch Einzelnachweis der Aufwen-
dungen, in dem die im Wege der Eingliederungshilfe 
übernommenen Kosten für die Unterbringung abzüg-
lich des Wertes für die Verpflegung angesetzt werden. 
Wird anstelle des Einzelnachweises der Behinderten-
Pauschbetrag als behinderungsbedingter Mehrbedarf 
angesetzt (gegebenenfalls zuzüglich weiterer Aufwen-
dungen – vergleiche oben), kann die Eingliederungshilfe 
nicht als zusätzlicher Mehrbedarf berücksichtigt werden, 
weil sie einem Einzelnachweis der Unterbringungskos-
ten entspricht.
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c. Eigene Einkünfte und Bezüge
Alle Einkünfte und Bezüge, die dem Kind selbst zustehen, 
zum Beispiel Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit, Ein-
künfte aus Kapitalvermögen (auch soweit die Abgeltung-
steuer zur Anwendung kommt), Einkünfte aus Vermie-
tung und Verpachtung, Leistungen der Pflegeversicherung, 
Krankengeld, Renten aus der gesetzlichen Unfallversiche-
rung, Berufsunfähigkeits- oder Erwerbsminderungsrenten 
aus der gesetzlichen Rentenversicherung oder einer priva-
ten (Unfall-)Versicherung, Arbeitslosengeld II (nach SGB 
II) oder Kinder- und Jugendhilfe (nach SGB VIII).

 Beachte  Zu den eigenen Einkünften und Bezügen eines 
behinderten Kindes gehören auch die Hilfe zum Lebens-
unterhalt oder die Eingliederungshilfe nach SGB XII, die 
Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (zum Bei-
spiel Berufsschadensausgleich nach § 30 BVG oder Aus-
gleichsrente nach § 32 BVG) sowie Schadensersatzleistun-
gen. Eigenes Vermögen des Kindes ist nicht anzusetzen.

Beispiel
Die Katzmeiers haben einen 35-jährigen Sohn Markus, der 
durch einen Unfall im Alter von 20 Jahren schwerbehindert 
wurde (Grad der Behinderung 100 und Merkzeichen H). Er hat 
keinen Anspruch auf Pflegegeld. Markus arbeitet tagsüber in 
einer Werkstatt für behinderte Menschen (WfB). Hierfür erhält 
er ein monatliches Arbeitsentgelt von 90 €. Die Kosten für die 
Beschäftigung in der WfB von monatlich 1.250 € und die täg-
lichen Fahrtkosten dorthin von monatlich 100 € trägt der Sozi-
alhilfeträger im Wege der Eingliederungshilfe.
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Markus bezieht außerdem eine Rente wegen voller 
Erwerbsminderung aus der gesetzlichen Rentenversiche-
rung in Höhe von 300 € monatlich und eine Rente aus einer 
privaten Unfallversicherung in Höhe von 400 € monatlich. 
Die Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung unter-
liegt mit einem Besteuerungsanteil von 50 % und die Rente 
aus der privaten Unfallversicherung mit einem Ertragsanteil 
von 49 % der Besteuerung. Aus einer Beteiligung hat Mar-
kus im Jahr 2019 Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung 
in Höhe von 2.000 € erhalten.

Die Eltern von Markus machen Fahrtkosten für 3.000 km im 
Jahr glaubhaft, für die kein Kostenersatz geleistet wird. Mar-
kus bekommt in der WfB ein freies Mittagessen.

Nach überschlägiger Prüfung übersteigen die eigenen Ein-
künfte und Bezüge von Markus (ohne Eingliederungshilfe) 
den Grundbedarf von 9.168 €:
Arbeitsentgelt WfB (90 € × 12)   1.080 €
abzüglich Arbeitnehmer-Pauschbetrag –1.000 € 80 €
Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung
(300 € × 12) 3.600 € davon 50 %  1.800 €
Rente aus der privaten Unfallversicherung
(400 € × 12) 4.800 € davon 49 %  2.352 €
abzüglich Werbungskosten-Pauschbetrag –102 € 

Summe steuerpflichtige Renten  4.050 € 4.050 €

Die nicht steuerpflichtigen Teile der Renten sind als Bezüge 
zu berücksichtigen:
Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung
(300 € × 12) 3.600 € davon 50 %  1.800 €
Rente aus der privaten Unfallversicherung
(400 € × 12) 4.800 € davon 51 %  2.448 €
abzüglich Kostenpauschale  –180 € 

Summe steuerfreie Renten  4.068 € 4.068 €
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Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung 2.000 €

Summe eigene Einkünfte und Bezüge von Markus  
im Jahr 2019 (4.050 € + 4.068 € + 2.000 €)   10.198 € 

Es ist daher zu prüfen, ob die eigenen Einkünfte und Bezüge 
von Markus (einschließlich Eingliederungshilfe) ausreichen, 
um seinen gesamten notwendigen Lebensbedarf zu decken, 
oder ob er außerstande ist, sich selbst zu unterhalten: 

Ermittlung des gesamten notwendigen Lebensbedarfs  
von Markus:
• Grundbedarf 9.168 €
• behinderungsbedingter Mehrbedarf: 

Kosten der Beschäftigung in der WfB  
(1.250 € × 12)  15.000 €

abzüglich Sachbezugswert für Verpflegung  
(99 € × 12)   –1.188 € 13.812 €
• Fahrtbedarf zur WfB (100 € × 12)  1.200 €
• darüber hinaus bestehender Fahrtbedarf  

(3.000 km × 0,30 €) 900 €
• pauschaler behinderungsbedingter Mehrbedarf in  

Höhe des Behinderten-Pauschbetrags  3.700 €

gesamter notwendiger Lebensbedarf  
im Jahr 2019 28.780€

Ermittlung der eigenen finanziellen Mittel von Markus im 
Jahr 2019 (einschließlich Eingliederungshilfe):
• Summe der Einkünfte und Bezüge  

(ohne Eingliederungshilfe – vergleiche oben) 10.198 €
• Eingliederungshilfe  15.000 €
• Fahrtkostenübernahme durch Sozialhilfeträger 1.200 €

Summe eigene finanzielle Mittel Markus  
im Jahr 2017 26.398 €



692. Lohn- und Einkommensteuer

Markus kann steuerlich bei seinen Eltern berücksichtigt wer-
den, da er außerstande ist, sich selbst zu unterhalten. Seine 
eigenen finanziellen Mittel reichen nicht aus, um seinen 
gesamten notwendigen Lebensbedarf selbst zu finanzieren.

Ergänzung: Würde Markus zusätzlich eine steuerfreie Unfall-
rente aus der gesetzlichen Unfallversicherung in Höhe von 
6.000 € im Jahr bekommen, stellt sich die Berechnung wie 
folgt dar:

Gesamter notwendiger Lebensbedarf (wie oben) 28.780 €
Eigene finanzielle Mittel:
Zwischensumme (wie oben) 26.398 €
zuzüglich Unfallrente 6.000 €

Summe eigene Mittel 32.398 € 

In diesem Fall könnte Markus steuerlich nicht berücksichtigt 
werden, weil seine eigenen finanziellen Mittel ausreichen, 
um seinen gesamten notwendigen Lebensbedarf selbst zu 
finanzieren.

2.8.4 Kinderbetreuungskosten

Die Eltern können zwei Drittel der Aufwendungen, 
maximal 4.000 € für jedes Kind, für die Betreuung eines 
zu ihrem Haushalt gehörenden Kindes als Kinderbe-
treuungskosten einkommensmindernd ansetzen. Die 
Kosten sind einheitlich für alle Kinder bis zur Vollen-
dung des 14. Lebensjahres als Sonderausgaben abzieh-
bar (§ 10 Abs. 1 Nr. 5 EStG), unabhängig davon, aus 
welchem Grund sie entstanden sind. Bei Kindern, die 
wegen einer vor Vollendung des 25. Lebensjahres einge-
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tretenen Behinderung außerstande sind, sich selbst zu 
unterhalten, können die Betreuungskosten auch über 
das 14. Lebensjahr hinaus berücksichtigt werden. Weitere 
Einzelheiten hierzu finden Sie in der Broschüre „Steuer-
tipps für Familien“.

2.8.5 Außergewöhnliche Belastungen

Krankheits- oder pflegebedingte Aufwendungen eines 
behinderten Kindes, für das die Eltern Kindergeld oder 
die Freibeträge für Kinder erhalten, können neben den 
Freibeträgen für Kinder als außergewöhnliche Belas-
tungen im Rahmen des § 33 EStG einkommensmin-
dernd berücksichtigt werden (vergleiche Grundsätze auf 
Seite 33 ff.). Hierzu gehören zum Beispiel:
• Kosten für Fahrten mit behinderten Kindern
 Menschen mit Behinderung können die Kosten für 

Fahrten mit dem eigenen Kraftfahrzeug als außerge-
wöhnliche Belastungen geltend machen. Bei behinder-
ten Kindern können die Eltern die Fahrtkosten in dem 
auf den Seiten 33 ff. (Kapitel 2.4) dargestellten Umfang 
als außergewöhnliche Belastungen nach § 33 EStG gel-
tend machen, wenn der Behinderten-Pauschbetrag 
des Kindes auf sie übertragen wurde. Es können hier-
bei aber nur solche Fahrten berücksichtigt werden, an 
denen das behinderte Kind selbst teilgenommen hat 
oder die in seinem Interesse durchgeführt wurden.
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Beispiel
Frau Schuster unternimmt mit ihrer Tochter Susanne (Grad 
der Behinderung 80) pro Jahr behinderungsbedingte, unver-
meidbare Fahrten von 3.000 km. Der Susanne zustehende 
Behinderten-Pauschbetrag ist auf ihre Mutter übertragen 
worden.

Frau Schuster kann neben dem Behinderten-Pauschbetrag 
in Höhe von 1.060 € Fahrtkosten mit 900 € (3.000 km × 
0,30 € pro km) als außergewöhnliche Belastung geltend 
machen. Hiervon muss allerdings noch die zumutbare Belas-
tung abgezogen werden (vergleiche Tabelle Seite 25).

• Kosten für den Besuch einer Privatschule
 Kosten für den Privatschulbesuch eines Kindes sind 

grundsätzlich auch dann nicht als außergewöhnliche 
Belastungen nach § 33 EStG zu berücksichtigen, wenn 
das Kind infolge Krankheit lernbehindert ist. Sie kön-
nen jedoch unter bestimmten Voraussetzungen als 
Sonderausgaben abziehbar sein – Näheres hierzu fin-
den Sie in der Broschüre „Steuertipps für Familien“.

 
Ist ein Kind jedoch ausschließlich wegen einer Behinde-
rung im Interesse einer angemessenen Berufsausbildung 
auf den Besuch einer Privatschule (Sonderschule oder 
allgemeine Schule in privater Trägerschaft) mit individu-
eller Förderung angewiesen, weil eine geeignete öffentli-
che Schule oder eine den schulgeldfreien Besuch ermög-
lichende geeignete Privatschule nicht zur Verfügung steht 
oder nicht in zumutbarer Weise erreichbar ist, so ist das 
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Schulgeld dem Grunde nach – neben dem Behinderten-
Pauschbetrag – als außergewöhnliche Belastung nach  33 
EStG zu berücksichtigen. Der Nachweis, dass der Besuch 
der Privatschule erforderlich ist, muss durch eine Bestä-
tigung des zuständigen Oberschulamtes geführt werden.

2.8.6 Übertragung des dem Kind zustehenden  
Behinderten-Pauschbetrags

Nimmt ein Kind den ihm zustehenden Behinderten-
Pauschbetrag nicht selbst in Anspruch, kann der Pausch-
betrag auf die Eltern beziehungsweise denjenigen Steuer-
pflichtigen übertragen werden, der für das Kind Anspruch 
auf das Kindergeld oder die Freibeträge für Kinder hat. 
Der Pauschbetrag ist dabei grundsätzlich auf beide Eltern 
je zur Hälfte aufzuteilen. Auf gemeinsamen Antrag der 
Eltern ist auch eine andere Aufteilung möglich. In den 
Fällen der Übertragung des Kinderfreibetrags, ist ab dem 
1.1.2012 der Behinderten-Pauschbetrag des Kindes nur 
noch bei dem Elternteil zu berücksichtigen, auf den der 
Kinderfreibetrag übertragen wurde.

Der Behinderten-Pauschbetrag deckt dabei die Aufwen-
dungen des behinderten Kindes selbst ab. Das bedeutet, 
die Eltern können – unabhängig von einer Übertragung 
des Behinderten-Pauschbetrags – ihre eigenen zwangsläu-
figen Aufwendungen für das behinderte Kind als außerge-
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wöhnliche Belastungen nach § 33 EStG geltend machen. 
Hierfür sind allerdings die Aufwendungen im Einzelnen 
nachzuweisen.

2.9 Berücksichtigung von Freibeträgen im 
Lohnsteuerabzugsverfahren

2.9.1 Lohnsteuerermäßigungsverfahren

Bei den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit wird 
die Einkommensteuer durch Abzug vom Arbeitslohn 
(Lohnsteuer) erhoben. Die Höhe der einbehaltenen 
Lohnsteuer richtet sich nach der Höhe des Arbeitslohns 
und der Lohnsteuerklasse. Durch die Geltendmachung 
von Freibeträgen im Wege des Lohnsteuer-Ermäßigungs-
verfahrens kann eine weitere Verminderung der vom 
Arbeitgeber einzubehaltenden und an das Finanzamt 
abzuführenden Lohnsteuer erreicht werden.

Verwenden Sie hierzu die ab 2018 neu aufgelegten amt-
lichen Vordrucke „Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung 
(Hauptvordruck)“, „Anlage Werbungskosten zum Lohn-
steuer-Ermäßigungsantrag“, „Anlage Kinder zum Lohn-
steuer-Ermäßigungsantrag“ und „Anlage Sonderausgaben/
außergewöhnliche Belastungen zum Lohnsteuer-Ermä-
ßigungsantrag“. Als Hilfestellung für das Ausfüllen der 
Vordrucke dient die „Anleitung zum Antrag auf Lohn-
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steuer-Ermäßigung“. Die amtlichen Vordrucke wurden in 
Anlehnung an die Vordrucke zur Einkommensteuererklä-
rung umgestellt, so dass neben dem Hauptvordruck nur 
noch die Anlagen auszufüllen sind, die für den Antrag 
notwendig sind. Die Vordrucke sind bei Ihrem Finanz-
amt vor Ort in Papierform erhältlich oder können über 
die Internetseite des Bundesministeriums der Finanzen 
(www.bundesfinanzministerium.de) > Service > Formu-
lare > Formular-Management-System > Steuerformulare 
> Lohnsteuer heruntergeladen werden. 

Weitere Einzelheiten zum Thema „Lohnsteuerabzug“ 
können Sie der Broschüre „Steuertipps für Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer“ entnehmen. 

 Beachte  Bei erstmaliger Beantragung eines Freibetrags 
für das Kalenderjahr 2019 oder bei Erhöhung des für das 
Kalenderjahr 2018 gültigen Freibetrags sind der amtliche 
Vordruck „Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung“ (Haupt-
vordruck)“ und die entsprechenden „Anlagen zum Lohn-
steuer-Ermäßigungsantrag“ zu verwenden. Wer 2019 
höchstens den Freibetrag beantragt, der für das Kalen-
derjahr 2018 ermittelt wurde, braucht nur den Hauptvor-
druck auszufüllen.

Die Berücksichtigung des Freibetrags muss beim Finanz-
amt des Wohnsitzes, von dem aus der Arbeitnehmer sei-
ner Tätigkeit nachgeht, beantragt werden. Bei mehr-
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fachem Wohnsitz gibt es besondere Regelungen (zur 
Klärung der Zuständigkeit wenden Sie sich bitte an eines 
der in Frage kommenden Finanzämter). 

2.9.2 Berücksichtigungsfähige Freibeträge

Im Lohnsteuerabzugsverfahren können jedoch nur 
bestimmte steuerlich berücksichtigungsfähige Aufwen-
dungen des Arbeitnehmers oder bestimmte Pauschbe-
träge berücksichtigt werden.
Ein Antrag auf Berücksichtigung eines Freibetrags wegen 
erhöhter Werbungskosten aus nichtselbständiger Arbeit, 
Sonderausgaben (ohne Vorsorgeaufwendungen, also 
Versicherungsbeiträgen) und außergewöhnlichen Belas-
tungen (ausgenommen die Pauschbeträge für behin-
derte Menschen und Hinterbliebene) kann nur dann 
gestellt werden, wenn die Aufwendungen beziehungs-
weise die abziehbaren Beträge insgesamt eine Antrags-
grenze von 600 € überschreiten. Für die Feststellung, ob 
die Antragsgrenze überschritten wird, dürfen die Wer-
bungskosten aus nichtselbständiger Arbeit nicht in voller 
Höhe, sondern nur mit dem Betrag angesetzt werden, der 
den Arbeitnehmer-Pauschbetrag von 1.000 € (bei Versor-
gungsbezügen den Werbungskosten-Pauschbetrag 102 €) 
übersteigt. Verheiratete/verpartnerte Arbeitnehmer kön-
nen den Antrag stellen, wenn die hiernach zu berücksich-
tigenden Aufwendungen, beziehungsweise die abziehba-
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ren Beträge beider Ehegatten/Lebenspartner zusammen, 
mehr als 600 € betragen.
Folgende Pausch- beziehungsweise Freibeträge sind ohne 
Beachtung einer Antragsgrenze möglich:
• Pauschbeträge für behinderte Menschen und Hinter-

bliebene (vergleiche Kapitel 2.3 „Behinderten–Pausch-
betrag“)

• Freibeträge wegen Verlusten aus anderen Einkunftsarten  
(zum Beispiel Mieteinkünfte)

• Freibetrag für haushaltsnahe Beschäftigungsverhält-
nisse, Dienst- und Pflegeleistungen (vergleiche Kapi-
tel 2.6 „Sonstige Ermäßigungen bei der Einkommen-
steuer“ Nr. 3)
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3. Wohnungsbauprämie und  
Vermögensbildung

Die Grundsätze zur Wohnungsbauprämie und zur Ver-
mögensbildung sind in der Broschüre „Steuertipps für 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer“ dargestellt.

Der Staat fördert die Vermögensbildung, in dem er für 
die Anlage vermögenswirksamer Leistungen in bestimm-
ten Anlageformen eine steuer- und sozialabgabenfreie 
Arbeitnehmer-Sparzulage gewährt, wenn bestimmte 
Einkommensgrenzen nicht überschritten werden. Ver-
mögenswirksame Leistungen können ausschließlich 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erhalten. Hierzu 
gehören auch behinderte Menschen im Arbeitsbereich 
anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen.

Die Wohnungsbauprämie können grundsätzlich alle Bau-
sparerinnen und Bausparer erhalten, die ihren Wohn-
sitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesre-
publik Deutschland haben oder nach § 1 Abs. 2 EStG 
unbeschränkt einkommensteuerpflichtig sind oder auf 
Antrag nach § 1 Abs. 3 EStG als unbeschränkt einkom-
mensteuerpflichtig zu behandeln sind und entweder das 
16. Lebensjahr vollendet haben oder Vollwaisen sind. Der 
Prämienanspruch setzt voraus, dass die Bausparerin oder 
der Bausparer im Sparjahr Aufwendungen zur Förderung 

3. Wohnungsbauprämie und Vermögensbildung
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des Wohnungsbaus geleistet hat (zum Beispiel Einzah-
lungen auf einen Bausparvertrag) und sein Einkommen 
bestimmte Grenzen nicht überschreitet.
Beide staatliche Förderungen – mit Ausnahme der Ent-
schuldung nach dem Fünften Vermögensbildungsge-
setz – sind an die Bedingung geknüpft, dass die oder der 
Steuerpflichtige innerhalb einer Frist von sechs bezie-
hungsweise sieben Jahren nicht über die angelegten 
Beträge verfügen darf.

 Ausnahme  Eine Ausnahme gilt allerdings für den Fall, 
dass die oder der Steuerpflichtige oder der nicht dau-
ernd getrennt lebende Ehegatte oder Lebenspartner 
sowie die nicht dauernd getrennt lebende Ehegattin oder 
Lebenspartnerin nach Vertragsabschluss völlig erwerbs-
unfähig werden sollte. In diesem Fall bleibt die staatliche 
Förderung auch bei einer vorzeitigen Verfügung über die 
Anlagebeträge erhalten.

Eine völlige Erwerbsunfähigkeit liegt vor, wenn der Grad 
der Behinderung mindestens 95 beträgt. Bei der Woh-
nungsbauprämie liegt eine völlige Erwerbsunfähigkeit 
auch bei einer vollen Erwerbsminderung im Sinne des 
§ 43 Abs. 2 SGB VI vor.

 Nachweis  Der Grad der Behinderung ist durch einen 
Schwerbehindertenausweis nach § 152 Abs. 5 SGB IX 
oder einen Bescheid des Landratsamtes nachzuweisen; 
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die Vorlage eines Rentenbescheids der gesetzlichen 
Rentenversicherung genügt hier nicht. Nur die volle 
Erwerbsminderung nach § 43 Abs. 2 SGB VI ist durch 
Vorlage eines Rentenbescheids der gesetzlichen Renten-
versicherung nachzuweisen. Des Weiteren muss glaub-
haft gemacht werden, dass die völlige Erwerbsunfähigkeit 
nach Abschluss der begünstigten Verträge eingetreten ist.

 Beachte  Es empfiehlt sich in jedem Fall, bevor eine vor-
zeitige Auszahlung veranlasst wird, mit dem Anlageins-
titut oder Ihrem Finanzamt zu klären, ob eine vorzeitige 
Verfügung dazu führt, dass die staatlichen Förderun-
gen nicht gewährt oder sogar bereits gewährte Beträge 
zurückgefordert werden.
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4. Umsatzsteuer

Das Umsatzsteuergesetz (Abkürzung: UStG) sieht für 
Menschen mit Behinderung beziehungsweise für Leis-
tungen auf welche diese angewiesen sind, Vergünstigun-
gen durch Befreiungsvorschriften oder durch die Gewäh-
rung eines ermäßigten Steuersatzes vor. Obwohl die 
Steuerbefreiungen und der ermäßigte Steuersatz regel-
mäßig von der leistenden Unternehmerin oder vom leis-
tenden Unternehmer in Anspruch genommen werden, 
kommen die Vergünstigungen in vielen Fällen den behin-
derten Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfän-
gern zugute, da sich die steuerlichen Vorteile in entspre-
chend niedrigeren Preisen auswirken können. Soweit 
eine Dritte oder ein Dritter (zum Beispiel die Kranken-
kasse) die Aufwendungen übernimmt, tragen die Steuer-
vergünstigungen zur Kostendämpfung bei.

4.1 Steuerfreie Umsätze

4.1.1 Umsatzsteuerbefreiung für Blinde

Nicht der Umsatzsteuer unterliegen Umsätze blinder 
Unternehmer, die nicht mehr als zwei Arbeitnehmer 
beschäftigen (§ 4 Nr. 19 Buchstabe a UStG). Der Ehe-
gatte, der eingetragene Lebenspartner, die minderjähri-
gen Kinder und Enkelkinder sowie die Eltern des Blin-

4. Umsatzsteuer
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den und Lehrlinge gelten dabei nicht als Arbeitnehmer. 
Die Steuerbefreiung gilt nicht für Lieferungen von Ener-
gieerzeugnissen und Alkohol, wenn der Blinde für diese 
Erzeugnisse Energie- oder Alkoholsteuer zu entrichten 
hat.

Daneben sind folgende Umsätze der anerkannten Blin-
denwerkstätten und der anerkannten Zusammenschlüsse 
von Blindenwerkstätten steuerfrei (§ 4 Nr. 19 Buch-
stabe b UStG):
• Lieferungen von Blindenwaren und Zusatzwaren 
• sonstige Leistungen, soweit bei ihrer Ausführung aus-

schließlich Blinde mitgewirkt haben.

4.1.2 Steuerfreie Umsätze gegenüber  
Menschen mit Behinderung

Folgende Umsätze, die häufig an Menschen mit Behinde-
rung erbracht werden, sind ebenfalls steuerfrei:
• Heilbehandlungen im Bereich der Humanmedizin 

durch einen Arzt, Zahnarzt, Heilpraktiker, Physiothe-
rapeut oder einen ähnlichen anerkannten Beruf

• Leistungen der Verwaltungsbehörden und sonstiger 
Stellen der Kriegsopferversorgung einschließlich der 
Träger der Kriegsopferfürsorge an Versorgungsberech-
tigte
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• Krankenhausbehandlungen und ärztliche Heilbehand-
lungen durch entsprechend anerkannte Einrichtungen

• Leistungen zur Betreuung oder Pflege körperlich, geis-
tig oder seelisch hilfsbedürftiger Personen, die durch 
eine entsprechend anerkannte Einrichtung erbracht 
werden

• Beförderung kranker und verletzter Personen mit Fahr-
zeugen, die hierfür besonders eingerichtet sind. Die 
Steuerbefreiung gilt auch für die Beförderung von Per-
sonen, die wegen einer Körperbehinderung auf die 
Beförderung mit einem Krankenfahrzeug angewiesen 
sind.

• Unter bestimmten Voraussetzungen die Leistungen der 
amtlich anerkannten Verbände der freien Wohlfahrts-
pflege und der der freien Wohlfahrtspflege dienenden 
Körperschaften, Personenvereinigungen und Vermö-
gensmassen, die einem Wohlfahrtsverband als Mitglied 
angeschlossen sind.

4.2 Steuerermäßigte Umsätze

Dem ermäßigten Umsatzsteuersatz in Höhe von 7 % 
unterliegen beispielsweise:
• die Lieferung und Vermietung von Rollstühlen, Rolla-

toren sowie anderer Fahrzeuge für kranke und körper-
behinderte Menschen
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• die Lieferung und Vermietung von Körperersatzstü-
cken, orthopädischen Apparaten und anderen ortho-
pädischen Vorrichtungen sowie Vorrichtungen zum 
Beheben von Funktionsschäden oder Gebrechen (dazu 
gehören unter anderem auch Hörgeräte)

• die unmittelbar mit dem Betrieb der Schwimmbäder 
verbundenen Umsätze sowie die Verabreichung von 
Heilbädern. Das gleiche gilt für die Bereitstellung von 
Kureinrichtungen, soweit als Entgelt eine Kurtaxe zu 
entrichten ist.
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5. Kraftfahrzeugsteuer

Zum 1. Juli 2009 wurde die Ertrags- und Verwaltungsho-
heit der Kraftfahrzeugsteuer von den Ländern auf den 
Bund übertragen. Die Verwaltung der Kraftfahrzeug-
steuer übt seither das Bundesministerium der Finanzen 
aus, das sich hierbei übergangsweise im Wege der Organ-
leihe der Finanzbehörden der Länder bediente. Im ersten 
Halbjahr 2014 übernahm die Zollverwaltung die Verwal-
tung der Kraftfahrzeugsteuer. Seitdem haben die Haupt-
zollämter als örtliche Behörden der Bundesfinanzver-
waltung die alleinige Zuständigkeit für die Verwaltung 
der Kraftfahrzeugsteuer. In Baden-Württemberg sind 
damit Ansprechpartner für schwerbehinderte Personen 
in Fragen der Kraftfahrzeugsteuer die sechs Hauptzoll-
ämter Heilbronn, Karlsruhe, Lörrach, Singen, Stuttgart 
und Ulm. Weitere Informationen zur örtlichen Zustän-
digkeit erhalten Sie auch auf der Internetseite www.zoll.
de. Fragen zur Kraftfahrzeugsteuer beantwortet außer-
dem die Zentrale Auskunft Kraftfahrzeugsteuer bei der 
Generalzolldirektion, Telefon: 0351 44834-550, E-Mail: 
info.kraftst@zoll.de.

5. Kraftfahrzeugsteuer
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